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1.0 Einleitung 

Der Bau, Planungs- und Verkehrsausschuss der Stadt Geseke hat in seiner Sitzung 
am 22.04.2021 die 8. Änderung des Bebauungsplans E 48/1 „Delbrücker Straße – 
Huchtweg“ beschlossen. 

Ziel der Änderung ist es, die bereits vorhandene Bauzeile östlich der Delbrücker Straße 
nach Süden hin um ein Baufenster zu erweitern und so den Lückenschluss zu den süd-
lich vorhandenen Gebäuden und Nutzungen zu erreichen. 

Durch die Änderung werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung 
eines Wohngebäudes geschaffen und die Straßenbebauung in diesem Bereich vervoll-
ständigt. (HOFFMANN & STAKEMEIER 2021A) 

Basierend auf der aktuellen Rechtslage ist somit im Zuge der Bauleitplanung eine Um-
weltprüfung im Sinne des § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) durchzuführen. Aufgabe 
der Umweltprüfung ist es, die zu erwartenden Umweltauswirkungen des Vorhabens 
darzustellen.  

Die Ergebnisse der Umweltprüfung für die Änderung des Bebauungsplans werden in 
dem hiermit vorgelegten Umweltbericht beschrieben und bewertet. Der Umweltbericht 
bildet dabei gemäß § 2a BauGB einen Teil der Planbegründung und ist bei der Abwä-
gung dementsprechend zu berücksichtigen. Parallel wird ein Artenschutzrechtlicher 
Fachbeitrag (MESTERMANN LANDSCHAFTSPLANUNG 2021) erstellt. 

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele der 
Bauleitpläne 

Lage des Änderungsbereichs 

Der ca. 0,26 ha große Änderungsbereich des Bebauungsplans E 48/1 befindet sich 
östlich der Delbrücker Straße und nördlich des Friedhofs im Norden der Kernstadt Ge-
seke. Er umfasst die Flurstücke 44 (tlw.), 347 (tlw.), 1284, 1288 und 1289 der Flur 13 in 
der Gemarkung Geseke. 
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Abb. 1 Lage des Änderungsbereichs des Bebauungsplans E 48/1 „Delbrücker Straße – Hucht-
weg“ der Stadt Geseke auf Grundlage der Topografischen Karte TK 1:25.000. 

 

Änderungsinhalte 

Art und Maß der baulichen Nutzung 

„Der Änderungsbereich wird als Allgemeines Wohngebiet (WA) mit einer max. 2-ge-
schossigen Bebauung festgesetzt. Die Grundflächenzahl (GRZ) beträgt 0,4; die Ge-
schossflächenzahl (GFZ) 0,5. Es gilt die offene Bauweise. Um unmaßstäblichen Miet-
wohnungsbau zu verhindern, der die lockere Einfamilienhausbebauung östlich der Del-
brücker Straße stören würde, sind im Änderungsbereich nur Einzelhäuser mit maximal 
2 Wohnungen zulässig. Dazu wird auch die Höhe der Gebäude auf max. 10,00 m über 
vorhandenem Gelände festgesetzt, damit sich die neue Bebauung der Umgebungsbe-
bauung anpasst“ (HOFFMANN & STAKEMEIER 2021A). 
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Abb. 2 Auszug aus dem rechtskräftigen Be-
bauungsplan (HOFFMANN & STAKE-

MEIER 2021B). 

Abb. 3 Geplante 8. Änderung des Bebau-
ungsplans (HOFFMANN & STAKEMEIER 

2021B). 

Grünflächen / Wasserflächen 

„Zur Sicherung des Grabens wird dieser entsprechend als Wasserfläche/Fläche zur 
Regelung des Wasserabflusses gem. § 9 (1) Nr. 16 BauGB festgesetzt. Die südlich ge-
legene Parzelle 1288 wird als öffentliche Grünfläche festgesetzt, um hier einen Uferge-
gölzstreifen [sic] zu entwickeln, der zur ökologischen Aufwertung des Grabens beiträgt. 
Die bisherige Festsetzung einer Fläche für die Landwirtschaft wird aufgegeben“ (HOFF-

MANN & STAKEMEIER 2021A). 

Grünordnerische / ökologische Festsetzungen 

Die in der Umgebung vorhandenen Grünstrukturen sollen im Änderungsbereich fortge-
setzt werden. Daher werden Maßnahmen zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
festgesetzt. 

So sind die privaten Grundstücksflächen im Änderungsbereich wie folgt zu bepflanzen: 

a) Je angefangene 600 m² Baugrundstücksfläche ist mindestens 1 standortheimi-
scher Laubbaum 2. Ordnung zu pflanzen (Mindestqualität: Hochstamm, 3 x ver-
pflanzt, mit Ballen, Stammumfang 16–18 cm) 

b) Ist die Baugrundstücksfläche kleiner als 600 m², kann statt eines Laubbaues die 
Pflanzung von 3 Laubbaumsträuchern vorgenommen werden (Mindestqualität: 
Solitär, 3 x verpflanzt, mit Ballen, Höhe 125–150 cm). 

c) Ab einer Baugrundstücksfläche von 900 qm sind mindestens 1 standortheimi-
scher Laubbaum 1. Ordnung und mindestens ein Baum 2. Ordnung zu pflanzen 
(Mindestqualität Hochstamm, 3 x verpflanzt, mit Ballen, Stammumfang  
16–18 cm). 
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Dächer mit einer Neigung von < 15° sind mindestens extensiv zu begrünen. Dabei ist 
eine Substratschicht von mindestens 10 cm mit einer Sedum-Kräuter-Mischung herzu-
stellen. Die Festsetzung löst einen gedrosselten Oberflächenabfluss aus und trägt zu 
einer Verbesserung des Mikroklimas bei. (HOFFMANN & STAKEMEIER 2021A) 

Vorschriften zur Gestaltung 

Um einerseits eine gewisse ökologische Qualität im Änderungsbereich zu gewährleis-
ten, andererseits aber auch auf die vorherrschenden gestalterischen Elemente in der 
Umgebung Rücksicht zu nehmen, werden Festsetzungen zur Gestaltung der Freiflä-
chen getroffen. 

So sind die Vorgärten zu mindestens 50 % wasseraufnahmefähig bzw. wasserdurch-
lässig zu belassen oder herzustellen, zu begrünen, zu bepflanzen und dauerhaft zu er-
halten. Der Einbau von (Zier-)Schotter, Kies oder ähnlichen Materialien zur Gestaltung 
ist nicht zulässig. 

Die befestigen Flächen für Garagen, Stellplätze, Zufahrten und Zugänge sowie Müll-
tonnenstandorte dürfen maximal 50 % des Vorgartenbereichs in Anspruch nehmen. 
Für die Befestigung der Vorbereiche der Garagen, der Stellplätze, der Zufahrten und 
Zugänge sowie Mülltonnenstandorte sind wasserdurchlässige Materialien wie z.B. 
Schotterrasen, Rasengittersteine oder versickerungsfähige Steine zu verwenden.  

Einfriedungen zur öffentlichen Straßenverkehrsfläche sind aus standortgerechten hei-
mischen Gehölzen als Hecken oder als Bruchsteinmauern mit einer maximalen Höhe 
von 1,50 m herzustellen. Andere Materialien (z. B. Maschendraht- oder Stabgitter-
zäune) sind nur zulässig, wenn sie in die Hecke integriert sind. Davon ausgenommen 
sind Tore/Tor- und Grundstückszufahrten bis zu einer Breite von insgesamt 6,00 m.  

Zur Gewährleistung ausreichender Stellplätze auf dem jeweiligen Grundstück wird fest-
gesetzt, dass pro Wohneinheit mindestens zwei Stellplätze herzustellen sind. Diese 
sind auf dem Baugrundstück zu errichten und müssen unabhängig voneinander be-
nutzbar sein. Ebenso müssen Garagen, Carports und (überdachte) Stellplätze mind. 
5 m von der Delbrücker Straße entfernt liegen. (HOFFMANN & STAKEMEIER 2021A) 

1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen 
festgelegten Ziele des Umweltschutzes und der Art der 
Berücksichtigung dieser Ziele 

1.2.1 Fachgesetze 

Innerhalb der Fachgesetze sind für die Schutzgüter und Ziele allgemeine Grundsätze 
formuliert, die im Rahmen der Prüfung aller relevanten Schutzgüter Berücksichtigung 
finden müssen. Weil die Darstellung der einschlägigen Fachgesetze und ihrer Ziele 
ausgesprochen umfangreich ist, wird diese tabellarisch in Anlage 1 aufgeführt. 
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1.2.2 Fachpläne 

Regionalplan 

Der rechtskräftige Regionalplan Arnsberg, Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauer-
landkreis stellt den Änderungsbereich als allgemeinen Freiraum- und Agrarbereich dar. 
(BZR ARNSBERG 2012) 

 

Abb. 4 Auszug aus dem rechtskräftigen Regionalplan. Der Änderungsbereich ist mit einem 
schwarzen Kreis markiert (BZR Arnsberg 2012). 

Landschaftsplan 

Der Änderungsbereich des Bebauungsplans befindet sich innerhalb des rechtskräftigen 
Landschaftsplans I „Obere Lippetalung / Geseker Unterbörde“ des Kreises Soest.  

Der Änderungsbereich liegt innerhalb einer Fläche, für die das Entwicklungsziel 2 „An-
reicherung einer im ganzen erhaltenswürdigen Landschaft mit naturnahen Lebensräu-
men und gliedernden und belebenden Elementen“ ausgewiesen wird. Dieses umfasst 
unter anderem die naturnahe Gestaltung von Gräben und Wasserläufen und die Schaf-
fung (bzw. Optimierung) linienhafter Strukturen entlang von Wegen und Gewässern. 
(KREIS SOEST 2003) 

Im Änderungsbereich wurde dieses Ziel durch die Anpflanzung der Kopfweiden entlang 
des Grabens bereits umgesetzt. Durch die 8. Änderung des Bebauungsplans E 48/1 
wird der Graben einschließlich eines Uferrandstreifens gesichert. Im rechtskräftigen 
Bebauungsplan wird im Bereich der Grabenparzelle derzeit noch ein Baufenster darge-
stellt.  
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Flächennutzungsplan 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Geseke weist für den Änderungs-
bereich Wohnbaufläche gem. § 5(2) Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1(1) Nr. 1 BauNVO aus. 
Diese Darstellung bleibt unverändert, sodass eine Änderung des Flächennutzungspla-
nes nicht erforderlich ist. Ebenso unverändert bleibt der östlich angrenzende Bereich, 
der als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt ist.  

Damit entspricht der rechtskräftige Flächennutzungsplan der beabsichtigten Planung. 

 

Abb. 5 Auszug aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Geseke (HOFFMANN & 

STAKEMEIER 2021A). 

 



Umweltbericht zur 8. Änderung des Bebauungsplans E 48/1 „Delbrücker Straße – Huchtweg“ der Stadt Geseke 

Grundstruktur des Untersuchungsraums 

7 

2.0 Grundstruktur des Untersuchungsraums 

2.1 Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet umfasst den Geltungsbereich der 8. Änderung des Bebau-
ungsplans E 48/1 sowie die angrenzenden Bereiche, die schutzgutspezifisch in die Be-
trachtung einbezogen werden, sofern diese für die Aspekte der Umweltprüfung rele-
vant ist. 

Bestandssituation 

Der Änderungsbereich befindet sich im Norden des Siedlungsbereiches der Kernstadt 
Geseke und wird überwiegend von einer Grünlandfläche eingenommen. In Norden um-
fasst der Änderungsbereich ein bestehendes Wohnhaus mit dazugehörigem Hausgar-
ten. Südlich an das Wohngrundstück anschließend verläuft ein Graben, der ca. 160 m 
weiter östlich in den Geseker Bach mündet und zum Zeitpunkt der Ortsbegehung am 
30.09.2021 kein Wasser führte. Entlang des Grabens stocken Kopfweiden.  

Südlich des Änderungsbereichs befindet sich eine landwirtschaftliche Hofstelle. West-
lich und nördlich schließt weitere Wohnbebauung an und Richtung Osten erstrecken 
sich weitere landwirtschaftliche Nutzflächen. 

 

Abb. 6 Bestandssituation im Änderungsbereich (rote Strichlinie) auf Grundlage des Luftbildes.  
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Die nachstehenden Abbildungen vermitteln einen Eindruck der Bestandssituation im 
Änderungsbereich.  
 

  

Abb. 7 Blick von Süden auf den Änderungs-
bereich. 

Abb. 8 Blick Richtung Osten über das an-
stehende Grünland.  

  

Abb. 9 Wohngrundstück im Norden des Än-
derungsbereichs. 

Abb. 10 Blick auf die landwirtschaftliche Hof-
stelle südlich des Änderungsbe-
reichs.  

  

Abb. 11 Gehölze innerhalb des Hausgartens 
im Änderungsbereich. 

Abb. 12 Wohnbebauung entlang der Delbrü-
cker Straße.  
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Abb. 13 Kopfweiden entlang des Grabens. Abb. 14 Bäume südlich des Änderungsbe-
reichs.  

  

Abb. 15 Saumvegetation zwischen Grünland 
und Delbrücker Straße.   

Abb. 16 Uferrandsteifen entlang des Gra-
bens. 

 

 

Abb. 17 Graben im Änderungsbereich.   

 

2.2 Geografische und politische Lage 

Der ca. 0,26 ha große Geltungsbereich der 8. Änderung des Bebauungsplans E 48/1 
„Delbrücker Straße – Huchtweg“ befindet sich im Norden der Kernstadt Gesekes, Kreis 
Soest, Regierungsbezirk Arnsberg.  
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2.3 Naturschutzfachliche Planung 

Für die Aussagen zu Schutzgebieten und besonders geschützten Bereichen werden 
die Naturschutzinformationen des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz des Landes Nordrhein-Westfalen (LANUV 2021A) herangezogen. 

Dabei wird ein Untersuchungsgebiet von 300 m um den Änderungsbereich betrachtet. 

2.3.1 Natura 2000-Gebiete 

Für bestimmte Lebensraumtypen und Arten, für deren Fortbestand nur in Europa 
Sorge getragen werden kann, müssen gemäß der sog. FFH-Richtlinie der EU „Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung“ ausgewiesen werden, um eine langfristig gute 
Überlebenssituation für diese Arten und Lebensräume zu gewährleisten. Diese FFH-
Gebiete und die Vogelschutzgebiete, die gemäß der Vogelschutzrichtlinie der EU für 
europäische Vogelarten auszuweisen sind, werden zusammengefasst als Natura 2000-
Gebiete bezeichnet. 

Im Untersuchungsgebiet befinden sich weder FFH-Gebiete noch Vogelschutzgebiete. 

2.3.2 Weitere Schutzgebiete und schutzwürdige Bereiche 

Naturschutzgebiete 

Naturschutzgebiete sind nach den Vorschriften des BNatSchG „rechtsverbindlich fest-
gesetzte Gebiete, in denen ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft in ihrer 
Ganzheit oder in einzelnen Teilen erforderlich ist  

1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von Lebensstätten, Bioto-
pen oder Lebensgemeinschaften bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzen-
arten, 

2. aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen 
oder  

3. wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden Schönheit.“ 

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine Naturschutzgebiete. 

Landschaftsschutzgebiete 

Ein Landschaftsschutzgebiet ist nach § 26 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) eine 
Gebietsschutzkategorie des Naturschutzrechts. Gegenüber Naturschutzgebieten zielen 
Schutzgebiete des Landschaftsschutzes auf das allgemeine Erscheinungsbild der 
Landschaft, sind oft großflächiger, Auflagen und Nutzungseinschränkungen hingegen 
meist geringer. Verboten sind insbesondere alle Handlungen, die den „Charakter“ des 
Gebiets verändern.  

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine Landschaftsschutzgebiete. 
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Biotopkatasterflächen 

Das Biotopkataster Nordrhein-Westfalens ist eine Datensammlung über Lebensräume 
für wildlebende Tiere und Pflanzen, die für den Arten- und Biotopschutz eine beson-
dere Wertigkeit besitzen. Die Gebiete werden nach wissenschaftlichen Kriterien ausge-
wählt, in Karten erfasst und im Gelände überprüft sowie dokumentiert.  

Der Änderungsbereich befindet sich teilweise innerhalb der Biotopkatasterfläche „Ge-
seker Bach zwischen Geseke und Hüsteder Mühle“ (BK-4317-0041), welche als 
Schutzziel den Erhalt eines naturnahen Bachlaufes und die Wiederherstellung eines 
grünlanddominierten Umfeldes hat.  

Eine weitere Biotopkatasterfläche, ein „Schilfröhrichtbestand am am [sic.] nördlichen 
Ortsrand von Geseke“ (BK-4317-0044) befindet sich ca. 200 m südöstlich des Ände-
rungsbereichs.  

 

Abb. 18 Lage des Änderungsbereichs zu den Biotopkatasterflächen im 300 m-Untersuchungsge-
biet (schwarze Strichlinie). (LANUV 2021A) 

Durch die geplante 8. Änderung des Bebauungsplans E 48/1 „Delbrücker Straße – 
Huchtweg“ wird der Graben im Änderungsbereich, der ca. 160 m östlich in den Gese-
ker Bach mündet, langfristig als offener Vorfluter einschließlich eines Uferrandstreifens 
gesichert. Im rechtskräftigen Bebauungsplan wird im Bereich der Grabenparzelle ein 
Baufenster dargestellt.  
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Da der Graben durch die 8. Änderung des Bebauungsplans gesichert werden soll und 
unter Berücksichtigung, dass im rechtskräftigen Bebauungsplan für den Änderungsbe-
reich bereits eine Bebauung vorgesehen ist, werden erhebliche Beeinträchtigung der 
genannten Biotopkatasterflächen durch die geplante 8. Änderung des Bebauungsplans 
„Delbrücker Straße – Huchtweg“ ausgeschlossen. 

Gesetzlich geschützte Biotope  

Nach § 30 BNatSchG sowie nach § 42 LNatSchG NRW werden bestimmte Teile von 
Natur und Landschaft, die eine besondere Bedeutung als Biotope haben, gesetzlich 
geschützt. Handlungen, die zu einer Zerstörung oder sonstigen erheblichen Beein-
trächtigung dieser Biotope führen können, sind verboten.  

In der Umgebung des Änderungsbereichs befinden sich zwei gesetzlich geschützte Bi-
otope. Der Geseker Bach (BT-4317-410-9) verläuft ca. 160 m östlich des Änderungs-
bereichs in Süd-Nord-Richtung. Der Röhrichtbestand, der sich ca. 200 m südöstlich 
des Änderungsbereichs befindet ist sowohl als Biotopkatasterfläche, als auch als ge-
setzlich geschütztes Biotop (BT-4317-406-9) ausgewiesen.  

 

Abb. 19 Lage des Änderungsbereichs zu den gesetzlich geschützten Biotopen im 300 m-Untersu-
chungsgebiet (schwarze Strichlinie). (LANUV 2021A) 

Eine Beeinträchtigung der gesetzlich geschützten Biotope durch die geplante 8. Ände-
rung des Bebauungsplans „Delbrücker Straße – Huchtweg“ wird ausgeschlossen. 
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Biotopverbundflächen 

Nach § 21 BNatSchG dient der Biotopverbund der dauerhaften Sicherung der Populati-
onen wild lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten, Biotope und 
Lebensgemeinschaften sowie der Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung 
funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen.  

Der Änderungsbereich befindet sich teilweise innerhalb der Biotopverbundfläche 
„Strukturreicher Grünland-Fließgewässerkomplex nördlich Geseke“ (VB-A-4316-018). 
Schutzziel der Biotopverbundfläche ist der Erhalt von extensiven Grünlandbereichen 
und gliedernden Gehölzstrukturen in Siedlungsnähe sowie der Erhalt von naturnahen 
Fließgewässerabschnitten und Quellbereichen.  

 

Abb. 20 Lage des Änderungsbereichs zu der Biotopverbundfläche im 300 m-Untersuchungsge-
biet (schwarze Strichlinie). (LANUV 2021A) 

Durch die geplante 8. Änderung des Bebauungsplans E 48/1 „Delbrücker Straße – 
Huchtweg“ wird der Graben im Änderungsbereich, der ca. 160 m östlich in den Gese-
ker Bach mündet, langfristig als offener Vorfluter einschließlich eines Uferrandstreifens 
gesichert. Im rechtskräftigen Bebauungsplan wird im Bereich der Grabenparzelle ein 
Baufenster dargestellt.  
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Da der Graben durch die 8. Änderung des Bebauungsplans gesichert werden soll und 
unter Berücksichtigung, dass im rechtskräftigen Bebauungsplan für den Änderungsbe-
reich bereits eine Bebauung vorgesehen ist, werden erhebliche Beeinträchtigung der 
genannten Biotopverbundfläche durch die geplante 8. Änderung des Bebauungsplans 
„Delbrücker Straße – Huchtweg“ ausgeschlossen. 
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3.0 Bestandsaufnahme und Prognose der Entwicklung des 
Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

3.1 Untersuchungsinhalte 

Im Rahmen einer Bestandsermittlung wird im Folgenden die bestehende Umweltsitua-
tion im Untersuchungsgebiet ermittelt und bewertet. Dazu wurden die vorliegenden In-
formationen aus Datenbanken und aus der Literatur ausgewertet. Der Änderungsbe-
reich des Bebauungsplans und dessen Umfeld wurden am 30. September 2021 began-
gen. Im Zuge dessen wurde eine Biotoptypenkartierung angefertigt. 

Gemäß den Vorgaben des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind im Rahmen der Umweltprü-
fung die Auswirkungen auf folgende Schutzgüter zu prüfen:  

• Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt 
• Tiere 
• Pflanzen 
• Fläche 
• Boden 
• Wasser 
• Klima und Luft 
• Landschaft 
• Kultur- und sonstige Sachgüter 
• Biologische Vielfalt und Wechselwirkungen  

 

Ziel der Konfliktanalyse ist es, die mit den geplanten Maßnahmen verbundenen unver-
meidbaren Beeinträchtigungen der Schutzgüter aufzuzeigen. Dazu werden für jedes 
Schutzgut, in dem potenzielle Beeinträchtigungen zu erwarten sind, zunächst die rele-
vanten Wirkfaktoren beschrieben und die geplanten Vermeidungs- und Minderungs-
maßnahmen benannt. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren und vor dem Hinter-
grund der derzeitigen Situation der Schutzgüter werden abschließend die verbleiben-
den, unvermeidbaren Beeinträchtigungen abgeleitet.  

Gegenstand einer qualifizierten Umweltprüfung ist die Betrachtung der Nullvariante und 
anderweitiger Planungsmöglichkeiten. 

Mit dem Vorhaben können Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild ver-
bunden sein. Diese Eingriffe werden gemäß §§ 14 und 15 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) analysiert, quantifiziert und, sofern erforderlich, durch geeignete Maßnah-
men kompensiert.  

Für die artenschutzrechtlichen Aspekte wird ein gesonderter Artenschutzrechtlicher 
Fachbeitrag verfasst (MESTERMANN LANDSCHAFTSPLANUNG 2021).  
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3.2 Mögliche erhebliche Auswirkungen der Planung 

Ziel der 8. Änderung des Bebauungsplans E 48/1 „Delbrücker Straße – Huchtweg“ ist 
die Verlegung und Vergrößerung eines im rechtskräftigen Bebauungsplan ausgewiese-
nen Baufensters, zur Errichtung eines Wohngebäudes und zur planungsrechtlichen Si-
cherung eines vorhandenen Grabens mit Uferrandstreifen.  

Im Zusammenhang mit der 8. Änderung des Bebauungsplans gehen folgende Wirkun-
gen einher:  
 

• Entfernen der krautigen Vegetation 

• Umwandlung einer Fläche für die Landwirtschaft und einer öffentlichen Grünflä-
che in eine allgemeine Wohngebietsfläche 

• Sicherung eines Uferrandstreifens mit Kopfweiden 

• Neubau eines Wohngebäudes 

• Anlage eines Hausgartens 

Tab. 1 Potenzielle Wirkfaktoren im Zusammenhang mit der 8. Änderung des Bebauungsplans  
E 48/1 der Stadt Geseke.  

Maßnahme Wirkfaktor Auswirkung 
Betroffene 
Schutzgüter 

Baubedingt 

Bauarbeiten zur 
Baufeldvorberei-
tung für den Bau 
des Wohngebäu-
des  

Bodenverdichtungen, Bo-
denabtrag und Verände-
rung des (natürlichen) Bo-
denaufbaus. Ggf. Bau-
maßnahmen im geologi-
schen Untergrund  

Lebensraumverlust/ 
-degeneration 

Tiere 
Pflanzen 

Bodendegeneration und 
Verdichtung/Veränderung 

Fläche 
Boden 

ggf. Tiefbauarbeiten für 
die Schaffung des Gebäu-
des 

Veränderungen des Boden-
wasserhaushaltes und ggf. 
des Grundwassers 

Fläche 
Boden 
Wasser 

Entfernung von krautiger 
Vegetation  

Lebensraumverlust/ 
-degeneration 

Fläche 
Pflanzen 
Tiere 

Baustellenbetrieb 

Lärmemissionen durch 
den Baubetrieb; 
stoffliche Emissionen 
(z. B. Staub) durch den 
Baubetrieb 

Störung von Anwohnern, 
Störung von Tieren,  
Beeinträchtigung der Ge-
sundheit, ggf. stoffliche Ein-
träge in den Boden und in 
das Grundwasser 

Menschen 
Gesundheit 
Tiere 
Wasser 
Luft 

Anlagebedingt 

Errichtung des  
Gebäudes 

Versiegelung und nachhal-
tiger Lebensraumverlust 

Lebensraumverlust, Verän-
derung der Standortverhält-
nisse, Zerschneidung von 
Lebensräumen  

Fläche 
Tiere 
Pflanzen 

Bodenverlust Boden 
Verringerung der Versicke-
rungsrate, erhöhter Oberflä-
chenabfluss 

Fläche 
Wasser 

Ggf. Veränderung von  
Klimatopen 

Klima 
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Maßnahme Wirkfaktor Auswirkung 
Betroffene 
Schutzgüter 

Gebäudeneubau 
Silhouettenwirkung des 
Gebäudes 

Ggf. Veränderung des 
Landschaftsbildes  
Ggf. Störungen von Tieren 

Menschen 
Landschaft 
Tiere 

Betriebsbedingt 

Emissionen aus 
Heizungsanlagen 
und Kraftfahrzeu-
gen 

Lärmemissionen durch zu-
sätzlichen Fahrzeugver-
kehr; Belastung der Atmo-
sphäre 

Zusätzliche Belastung der 
Atmosphäre insbesondere 
durch CO2-Ausstoß 

Menschen 
Gesundheit 
Luft 

Nutzung des Ge-
bäudes 

Lärmemissionen und Per-
sonenbewegungen 

Lebensraumbeeinträchti-
gung durch Lärmemissio-
nen 

Menschen 
Gesundheit 
Tiere 

Beleuchtung 
Ggf. Beeinträchtigung 
nachtaktiver Tiere 

Tiere 

 

3.3 Schutzgut Mensch und seine Gesundheit sowie 
die Bevölkerung insgesamt 

3.3.1 Immissionen 

Bestandsaufnahme 

Die immissionsschutzrechtliche Situation im Änderungsbereich ist charakterisiert durch 
die umgebenden Nutzungen. Dabei handelt es sich insbesondere um eine südlich an-
grenzende landwirtschaftliche Hofstelle und die bestehende Wohnbebauung westlich 
und nördlich. Im Osten schließen landwirtschaftliche Nutzflächen an den Änderungsbe-
reich an. 

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 

Während der Bauphase können Erd- und Bauarbeiten zu temporären Beeinträchtigun-
gen durch Emissionen führen. Da diese zeitlich auf die Bauphase und räumlich auf den 
Änderungsbereich beschränkt bleiben, gehen von den Arbeiten keine dauerhaften 
nachteiligen Wirkungen aus.  

Durch die geplante Änderung rückt die Wohnbebauung gegenüber den bisherigen pla-
nungsrechtlichen Möglichkeiten um ca. 20 m nach Süden an eine landwirtschaftliche 
Hofstelle heran. Die Hofstelle wird jedoch nicht mehr als Vollerwerbsbetrieb geführt. 
Der Eigentümer betreibt lediglich noch Ackerbau im Nebenerwerb. Die Stallungen sind 
zurzeit verpachtet. Derzeit gibt es Überlegungen, den genehmigten Viehbestand von 
30 Kühen und 30 Kälbern aufzugeben, sodass in absehbarer Zeit auf der Hofstelle 
keine Viehhaltung mehr betrieben wird.  

Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass es zu keinen unzumutbaren Ge-
ruchsbelästigungen kommt. Gleichwohl ist durch den Einsatz von landwirtschaftlichen 
Geräten mit dem gelegentlichen Auftreten von landwirtschaftlichen Immissionen (Ge-
räusche, Staub etc.) zu rechnen (HOFFMANN & STAKEMEIER 2021A). 
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Immissionsschutzrechtliche Konflikte sind durch die Planung nicht zu erwarten. Der Än-
derungsbereich ist bereits als Wohngebiet ausgewiesen, dies führt nicht zu Konflikten 
mit den benachbarten Nutzungen.  

Erhebliche Auswirkungen auf das Teilschutzgut Menschen und menschliche Gesund-
heit – Schall- und Schadstoffemission sind nicht zu erwarten. 

3.3.2 Erholung 

Bestandsaufnahme 

Die Erholungseignung wird durch die Qualität des Landschaftsbildes bestimmt, die Er-
holungsnutzung ist abhängig von der Zugänglichkeit und Begehbarkeit des Land-
schaftsraumes.  

Der Änderungsbereich wird überwiegend von einer Grünlandfläche eingenommen. Au-
ßerdem umfasst er ein bestehendes Wohngrundstück. Entlang der westlich angrenzen-
den Delbrücker Straße verläuft ein Fußweg. Darüber hinaus weist der Änderungsbe-
reich keine für die Erholungsnutzung relevante Infrastruktur auf.  

Eine relevante Bedeutung für die Erholungsnutzung kann dem Änderungsbereich nicht 
zugesprochen werden.  

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 

Durch die 8. Änderung des Bebauungsplans E 48/1 „Delbrücker Straße – Huchtweg“ 
werden Flächen beansprucht, die keine relevante Erholungsfunktion vorweisen.  

Erhebliche Auswirkungen auf das Teilschutzgut Menschen und menschliche Gesund-
heit bezüglich der Erholungsnutzung sind nicht zu erwarten. 

3.4 Schutzgut Tiere 

Die artenschutzrechtlichen Aspekte des Vorhabens wurden im Rahmen eines Art-
schutzrechtlichem Fachbeitrages (MESTERMANN LANDSCHAFTSPLANUNG 2021) betrach-
tet. Im Folgenden werden die wesentlichen Aspekte zusammenfassend dargestellt. 

Bestandsaufnahme 

Im Zusammenhang mit der 8. Änderung des Bebauungsplans E 48/1 „Delbrücker 
Straße – Huchtweg“ werden folgende Lebensraumtypen mittelbar und unmittelbar be-
ansprucht: 

• Fettwiesen und -weiden 

• Fließgewässer 

• Gärten, Parkanlagen, Siedlungsbrachen 

• Gebäude 

• Kleingehölze, Allen, Bäume, Gebüsche, Hecken 

• Säume und Hochstaudenfluren 
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Nach der Ermittlung der bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren des Vorha-
bens erfolgte die Auswertung des Fachinformationssystems „Geschützte Arten in Nord-
rhein-Westfalen“ (FIS) sowie der Landschafts- und Informationssammlung des Landes-
amtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LINFOS).  

Die Auswertung des Fachinformationssystems „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfa-
len“ für den 1. Quadranten des Messtischblattes 4317 „Geske“ erbringt Hinweise auf 
das Vorkommen von 45 Arten (eine Fledermausarten, 43 Vogelarten und ein Weich-
tier), die als planungsrelevant eingestuft sind. Planungsrelevante Pflanzenarten werden 
nicht benannt. 

Der Änderungsbereich und die nähere Umgebung wurden am 30. September 2021 be-
gangen, um die relevanten Strukturen hinsichtlich ihrer Lebensraumeignung für pla-
nungsrelevante Arten zu untersuchen. Dabei wurde auf das Vorkommen von Tierarten 
aller relevanten Artengruppen geachtet. 

Im Rahmen der Ortsbegehung findet im Gelände eine Plausibilitätskontrolle statt. Es 
wird überprüft, ob die Arten der Artenliste am Vorhabenstandort bzw. im Untersu-
chungsgebiet hinsichtlich ihrer individuellen Lebensraumansprüche tatsächlich vorkom-
men bzw. vorkommen können und in welchem Umfang sie von dem geplanten Vorha-
ben betroffen sein könnten. 

Die Grünlandfläche im Änderungsbereich ist in ihrer Struktur und Ausstattung generell 
geeignet, eine Lebensraumfunktion für Offenlandarten zu übernehmen. Aufgrund der 
Kleinflächigkeit und der Lage angrenzend an die Delbrücker Straße und bestehende 
Bebauung im Norden, Westen und Süden unterliegt dieser Lebensraum jedoch bereits 
akustischen und optischen Störwirkungen. Dem Änderungsbereich kann eine potenzi-
elle Eignung als nichtessenzielles (Teil-)Nahrungshabitat für Vogelarten mit großen 
Raumansprüchen und störungsunempfindlichen Vogelarten der Kulturlandschaft sowie 
als nichtessenzielles (Teil-)Jagdgebiet für einige Fledermausarten zugesprochen wer-
den. 

Der Graben im Änderungsbereich führte zum Zeitpunkt der Ortsbegehung kein Was-
ser. Entlang des Grabens befindet sich eine Reihe Kopfweiden, die keine ehemalige 
oder aktuelle Nutzung als Niststätte aufwiesen. Sie können jedoch eine Funktion als 
nichtessenzielle (Teil-)Nahrungshabitate sowie Ruhestätten und Versteckplätze über-
nehmen. Auch eine potenzielle Funktion der vorhandenen Gehölze als Brut- bzw. Fort-
pflanzungshabitat für anpassungsfähige Vogelarten ist nicht gänzlich auszuschließen. 

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 

Häufige und verbreitete Vogelarten 

Unter Berücksichtigung und Einhaltung der in Kapitel 4.1.2 aufgeführten Vermeidungs-
maßnahmen zur Bauzeitenregelung und zum Schutz von angrenzenden Gehölz- und 
Vegetationsbeständen kann eine vorhabensbedingte Betroffenheit der häufigen und 
verbreiteten Vogelarten ausgeschlossen werden.  
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Das Vorhaben entspricht dem Regelfall, so dass von einer vertiefenden Betrachtung 
der häufigen und verbreiteten Vogelarten im Rahmen der Konfliktanalyse abgesehen 
werden kann. 

Ergebnis 

Die 8. Änderung des Bebauungsplans E 48/1 „Delbrücker Straße – Huchtweg“ der 
Stadt Geseke hat unter Einhaltung der genannten, allgemeinen Vermeidungsmaßnah-
men keine artenschutzrechtlichen Auswirkungen auf die genannten planungsrelevan-
ten Arten. Eine vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände gemäß Stufe II ist dem-
nach nicht durchzuführen. 

3.5 Schutzgut Pflanzen 

Bestandsaufnahme 

Der Geltungsbereich der 8. Änderung des Bebauungsplans E 48/1 sowie die angren-
zenden Bereiche wurden am 30. September 2021 begangen und deren Biotoptypen er-
fasst. Die angetroffenen Biotoptypen sind nach der Numerischen Bewertung von Bio-
toptypen für die Bauleitplanung in NRW (LANUV 2008) klassifiziert. 

Bei der Biotoptypenkartierung wurden folgende Biotoptypen erfasst: 

Tab. 2 Biotoptypen im Änderungsbereich des Bebauungsplans E 48/1 (Ä) und in der näheren 
Umgebung (U). 

Code Biotoptypen Ä U 

1.1 
versiegelte Fläche (Gebäude, Straßen, Wege, engfugiges Pflaster, Mau-
ern etc.) ● ● 

2.1 Bankette, Mittelstreifen (regelmäßige Mahd)  ● 

2.4 Wegraine, Säume ohne Gehölze ● ● 
3.4 Intensivwiese, -weide, artenarm ● ● 

4.3 
Zier- und Nutzgarten ohne Gehölze oder mit < 50 % heimischen Gehöl-
zen ● ● 

7.2 
Hecke, Wallhecke, Gehölzstreifen, Ufergehölz, Gebüsch mit lebensraum-
typischen Gehölzanteilen ≥ 50 % 

 ● 

7.4 
Baumreihe, Baumgruppe, Alleen mit lebensraumtypischen Baumarten  
≥ 50 % und Einzelbaum, Kopfbaum lebensraumtypisch ● ● 

9.3 
Graben, Kanal, Teich, Abgrabungs-, Senkungs-, Stau-, Kleingewässer, 
bedingt naturnah ● ● 
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Abb. 21 Bestandssituation der Biotoptypen im Änderungsbereich (rote Strichlinie) und in der un-
mittelbaren Umgebung (schwarze Strichlinie = 15 m). 

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 

Im Zusammenhang mit der geplanten Wohnbebauung wird es innerhalb des überbau-
baren Bereichs zu einem vollständigen Verlust der anstehenden Biotopstrukturen kom-
men. Es handelt sich dabei um eine Wiesenfläche (3.4).  

Besonders geschützte Pflanzenarten kommen im Untersuchungsgebiet nicht vor. Dem-
entsprechend ergibt sich keine Relevanz des § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG, wonach es 
verboten ist, wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Ent-
wicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen 
oder zu zerstören. 

Durch die 8. Änderung des Bebauungsplans E 48/1 wird der Graben im Änderungsbe-
reich sowie dessen Uferrandstreifen mit grabenbegleitenden Kopfweiden gesichert. Im 
rechtskräftigen Bebauungsplan wird im Bereich der Grabenparzelle derzeit noch ein 
Baufenster dargestellt.  

Daher ist im Zusammenhang mit der 8. Änderung des Bebauungsplans E 48/1 „Delbrü-
cker Straße – Huchtweg“ nicht mit erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Pflan-
zen zu rechnen. 
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3.6 Schutzgut Fläche 

Unter dem Schutzgut Fläche wird der Aspekt des flächensparenden Bauens vor dem 
Hintergrund des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden betrach-
tet. Mit dem Instrument der Bauleitplanung soll dafür gesorgt werden, dass der Flä-
chenverbrauch auf das für das Vorhaben notwendige Maß begrenzt wird. Hierbei wer-
den neben der Flächeninanspruchnahme die Gesichtspunkte Nutzungsumwandlung, 
Zerschneidung und Versiegelung berücksichtigt. 

Bestandsaufnahme 

Der Änderungsbereich des Bebauungsplans E 48/1 umfasst insgesamt 2.528 m². Ent-
sprechend des rechtskräftigen Bebauungsplans wird für 1.598 m² bereits ein Allgemei-
nes Wohngebiet ausgewiesen. Die ermöglicht eine Versiegelung von 639 m². 959 m² 
werden theoretisch von den dazugehörigen Hausgärten eingenommen. Auf 390 m² ist 
eine landwirtschaftliche Nutzfläche und auf 540 m² eine öffentliche Grünfläche festge-
setzt.  

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 

Mit der 8. Änderung des Bebauungsplans geht eine zusätzliche Versiegelung von 
233 m² einher. Für das Allgemeine Wohngebiet werden insgesamt 2.180 m² bean-
sprucht. Aufgrund der Festsetzung einer Grundflächenzahl von 0,4 werden 872 m² die-
ser Fläche versiegelt. Auf den übrigen 1.308 m² werden Gärten entstehen. Der beste-
hende Graben wird auf einer Fläche von 130 m² festgesetzt. Der Uferrandstreifen um-
fasst 218 m².  

Aufgrund der Lage des Änderungsbereichs, angrenzend an bestehende Siedlungs-
strukturen nimmt die geplante Bebauung keine solitäre Stellung im Raum ein. Eine Zer-
siedelung der Landschaft wird somit nicht weiter vorangetrieben.  

3.7 Schutzgut Boden 

Bestandsaufnahme 

Im Änderungsbereich des Bebauungsplans E 48/1 steht gemäß der Bodenkarte des 
geologischen Dienstes (BK 50) (WMS-FEATURE 2021) der eine Gley-Parabraunerde 
(G-L341GW4) an, der Oberboden wird von den Bodenarten Lehm und Schluff einge-
nommen. Der vorkommende Boden ist ohne Staunässe und weist eine hohe Verdich-
tungsempfindlichkeit sowie eine sehr hohe Erodierbarkeit auf. Die Wertzahlen der Bo-
denschätzung liegen bei 60 bis 75 und sind somit von hoher Wertigkeit. Die vorkom-
mende Gley-Parabraunerde wird als fruchtbarer Boden mit hoher Funktionserfüllung 
als Regelungs- und Pufferfunktion eingestuft.  

Hinweise auf Altablagerungen oder Altstandorte (Bodenbelastung/Altlasten) liegen 
nicht vor.  
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Abb. 22 Darstellung des Änderungsbereichs (rote Strichlinie) und des anstehenden Bodentyps 
(WMS-FEATURE 2021). 

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 

Für Böden gilt gemäß § 1 Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) der folgende 
Vorsorgegrundsatz: „Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen 
werden, dabei sind Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Bö-
den, welche die Bodenfunktionen nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 des Bundes-Boden-
schutzgesetzes (BBodSchG) im besonderen Maße erfüllen (§ 12 Abs. 8 Satz 1 Bun-
des-Bodenschutz- und Altlastenverordnung), sind besonders zu schützen“. 

In § 4 Abs. 2 LBodSchG NRW wird die folgende, generelle Prüfverpflichtung formuliert: 
„Bei der Aufstellung von Bauleitplänen, bei Planfeststellungsverfahren und Plangeneh-
migungen haben die damit befassten Stellen im Rahmen der planerischen Abwägung 
vor der Inanspruchnahme von nicht versiegelten, nicht baulich veränderten oder unbe-
bauten Flächen insbesondere zu prüfen, ob vorrangig eine Wiedernutzung von bereits 
versiegelten, sanierten, baulich veränderten oder bebauten Flächen möglich ist“. 

„Innerhalb des Änderungsbereiches sind keine Bodendenkmäler bekannt. Dennoch 
wird folgender Hinweis mit aufgenommen:  

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bo-
denfunde, d. h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und  
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Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch 
Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) ent-
deckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt als Untere Denk-
malbehörde (Tel.: 02947/888-600, Fax: 02947/888-80) und/oder dem Westf. Museum 
für Archäologie/Amt für Denkmalpflege, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761/93750, Fax: 
02961/2466) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei 
Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz 
NRW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszu-
werten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu sechs Monate in Besitz zu neh-
men (§ 16 (4) Denkmalschutzgesetz NRW)“ (HOFFMANN & STAKEMEIER 2021A). 

Im Zusammenhang mit der im Änderungsbereich vorgesehenen Wohnbebauung 
kommt es im Bereich der überbaubaren Flächen zu einem Funktionsverlust der anste-
henden Gley-Parabraunerde durch Versiegelung. Die Böden im Bereich der nicht über-
bauten Flächen erfahren durch die zukünftige Nutzung als gärtnerisch gestaltete Flä-
chen eine nachhaltige Veränderung der Standortbedingungen.  

3.8 Schutzgut Wasser 

3.8.1 Teilschutzgut Grundwasser 

Bestandsaufnahme 

Der Änderungsbereich liegt innerhalb des Grundwasserkörpers „Boker Heide“ 
(DEGB_DENW_278_26), dessen hydrogeologische Besonderheiten wie folgt beschrie-
ben werden: 

„Bei den quartären Lockergesteinen aus Fein- bis Mittelsanden handelt es sich um Ab-
lagerungen der Saale- und Weichsel-Kaltzeit. Dabei bildeten sich Eintiefungen der Ge-
wässer, in denen durch Aufschotterungen die Niederterrassen der Lippe und Pader 
entstanden. Die Basis des Aquifers wird durch die grundwasserstauenden Tonmergel-
steine der Oberkreide gebildet. Die unterlagernden, bis zu 800 m mächtigen Tonmer-
gelsteine der Oberkreide trennen den quartären Grundwasserleiter von den Ceno-
man/Turon-Kalken. Dieses Grundwasser ist artesisch gespannt und zum Beckeninne-
ren hin hoch mineralisiert. Entlang von tiefreichenden Störungen kann Salzwasser in 
die Tonmergelsteine aufsteigen. Die Mächtigkeit der Schichten liegt meist zwischen 10 
und 30 m. Die Flurabstände liegen zwischen 1 und 3 m. Das oberflächennahe Grund-
wasser ist dadurch nur gering gegen Verunreinigungen geschützt. Die Grundwasser-
fließrichtung ist nach Südwest gerichtet und verläuft im Wesentlichen parallel zur 
Lippe. Wasserwirtschaftlich bedeutend sind vor allem die Rinnenbereiche wo die Was-
sergewinnung in Konkurrenz zum Kiesabbau steht.“ (MULNV 2021) 

Der Änderungsbereich befindet sich nicht innerhalb eines festgesetzten oder geplanten 
Wasserschutzgebietes. 
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Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 

Durch das geplante Vorhaben wird nicht (dauerhaft) in das Grundwasser eingegriffen. 
Von der geplanten Bebauung gehen keine stofflichen Einträge in das Grundwasser 
aus. Eine flächenspezifische Verringerung der Grundwasserneubildungsrate ist eben-
falls nicht zu erwarten. 

Die 8. Änderung des Bebauungsplans E 48/1 „Delbrücker Straße – Huchtweg“ der 
Stadt Geseke wird zu keinen erheblichen Veränderungen des Grundwassers führen, 
nachhaltige Wirkungen auf das Teilschutzgut Grundwasser ergeben sich daher nicht. 

3.8.2 Teilschutzgut Oberflächengewässer 

Bestandsaufnahme 

Durch den Änderungsbereich verläuft ein Graben, der im Fachinformationssystem EL-
WAS nicht als Oberflächengewässer ausgewiesen wird (MULNV 2021). Er ist ein offe-
ner Vorfluter des ca. 160 m östlich verlaufenden Geseker Bachs. Im rechtskräftigen 
Bebauungsplan wird der Graben im Änderungsbereich durch ein Baufenster überla-
gert, eine Bebauung ist bisher noch nicht erfolgt.  

Im Umfeld des Änderungsbereichs befinden sich keine weiteren Oberflächengewässer. 
Der Änderungsbereich liegt nicht innerhalb eines Überschwemmungsgebietes. 

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 

Durch die 8. Änderung des Bebauungsplans E 48/1 „Delbrücker Straße – Huchtweg“ 
wird der im Änderungsbereich verlaufende Graben einschließlich eines Uferrandstrei-
fens gesichert. Negative Auswirkungen auf den Geseker Bach werden ausgeschlos-
sen, die geplante Änderung des Bebauungsplans wird sich vielmehr positiv auf das 
Teilschutzgut Oberflächengewässer auswirken. 

3.9 Schutzgut Klima und Luft 

Bestandsaufnahme 

Der Änderungsbereich des Bebauungsplans E 48/1 zeichnet sich durch ihre Lage zu 
umgebender bzw. benachbarter Bebauung aus. Dabei befindet sich der Änderungsbe-
reich am Ortsrand in direkter Nähe zu landwirtschaftlich genutzten Flächen. Die unbe-
baute Fläche wird durch die landwirtschaftliche Nutzung geprägt.  

Unbebaute Flächen, die einer landwirtschaftlichen Nutzung unterliegen, werden dem 
Freiflächen-Klimatop zugeordnet, welches durch eine flache Luftfeuchtkurve und eine 
starke Tag-/Nachttemperaturamplitude charakterisiert ist. Freiflächen stellen im Zusam-
menhang mit weiteren angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen nächtliche Kaltluft-
bildungsflächen und wertvolle Frischlufträume dar. 

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 

Während der Bauphase kann es ggf. zu temporären Belastungseffekten durch Schad-
stoffemissionen (Staub, Emissionen der Baufahrzeuge) kommen. 
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Vorhabenbedingt werden Freiflächen mit klimatischer Funktion als Kaltluftbildungsflä-
chen überbaut. Durch die Versiegelung von Freiflächen kann es im Änderungsbereich 
zu Veränderungen der mikroklimatischen Bedingungen kommen. Die versiegelten und 
bebauten Flächen sind durch ein höheres Wärmespeichervermögen und geringe Ver-
dunstungsmöglichkeiten gekennzeichnet.  

Verglichen mit der bereits im Änderungsbereich zulässigen Bebauung wird sich der 
Versiegelungsgrad leicht erhöhen. Durch die Sicherung des Grabens und den Erhalt 
und die Entwicklung des Uferrandstreifens mit Kopfweiden können Strukturen mit mi-
kroklimatischer Ausgleichsfunktion erhalten werden.  

Insgesamt führt die 8. Änderung des Bebauungsplans E 48/1 „Delbrücker Straße – 
Huchtweg“ zu keinen relevanten Veränderungen des lokalen Klimas. 

3.9.1 Anfälligkeit gegenüber den Folgen des Klimawandels 

Die Anfälligkeit gegenüber den Folgen des Klimawandels, wie etwa Extremwetterlagen, 
lässt sich grundsätzlich als eher gering einstufen. Der Änderungsbereich liegt nicht in 
einem Klimawandelvorsorgebereich, in dem Klimaanpassungsmaßnahmen zur Verbes-
serung der klimatischen Situation erforderlich sind. (LANUV 2021B) 

Die Sicherung des Grabens als offener Vorfluter des Geseker Bachs stellt eine Maß-
nahme zur Bewältigung von Starkregenereignissen dar. 

3.10 Schutzgut Landschaft 

Bestandsaufnahme 

Unter dem Schutzgut Landschaft werden die Landschaftsgestalt und das Landschafts-
bild betrachtet. Der Änderungsbereich des Bebauungsplans E 48/1 befindet sich im 
Übergangsbereich der Wohnbebauung zu dem landwirtschaftlich genutzten Freiraum 
östlich des Änderungsbereichs. Das Landschaftsbild im Untersuchungsraum wird da-
her sowohl von den Siedlungsstrukturen als auch von der landwirtschaftlichen Nutzung 
der Umgebung geprägt.  
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Abb. 23 Blick von der Delbrücker Straße über den Änderungsbereich auf den östlich angrenzen-
den landwirtschaftlich genutzten Freiraum. 

Der Änderungsbereich wird dabei von einer Grünlandfläche und einem bestehenden 
Wohnhaus mit Garten eingenommen. Prägender Bestandteil ist die Baumreihe aus 
Kopfweiden entlang des Grabens. 
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Abb. 24 Wohnbebauung entlang der Delbrücker Straße. Blick Richtung Norden. 

Blickbeziehungen von der freien Landschaft auf den Änderungsbereich sind von Osten 
aus möglich. Der Änderungsbereich ist von der westlich angrenzenden Delbrücker 
Straße vollständig einsehbar. Nördlich schließt Wohnbebauung an, südlich befindet 
sich eine landwirtschaftliche Hofstelle.  

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands 

Die im Änderungsbereich geplante Wohnbebauung wird sich räumlich und gestalte-
risch in das bestehende Ortsbild integrieren.  

Der Erhalt des Grabens mit dem Uferrandstreifen und den Kopfweiden entspricht dem 
Entwicklungsziel „Anreicherung einer im ganzen erhaltenswürdigen Landschaft mit na-
turnahen Lebensräumen und gliedernden und belebenden Elementen“ des Land-
schaftsplans.  

Aufgrund der unmittelbaren Nähe zu bestehender Bebauung und vor dem Hintergrund, 
dass im rechtskräftigen Bebauungsplan für den Änderungsbereich bereits eine Wohn-
baufläche vorgesehen ist, werden im Zusammenhang mit der 8. Änderung des Bebau-
ungsplans E 48/1 „Delbrücker Straße – Huchtweg“ keine erheblichen Auswirkungen 
auf das Schutzgut Landschaft erwartet.  

3.11 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Kulturgütern kommt als Zeugen menschlicher und naturhistorischer Entwicklung eine 
hohe gesellschaftliche Bedeutung zu. Ihr Wert besteht insbesondere in ihrer  
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historischen Aussage und ihrem Bildungswert im Rahmen der Traditionspflege. Sie 
stellen gleichzeitig wichtige Elemente unserer Kulturlandschaft mit z. T. erheblicher 
emotionaler Wirkung dar.  

Der Änderungsbereich des Bebauungsplans befindet sich nicht innerhalb eines bedeut-
samen Kulturlandschaftsbereichs. Es befinden sich ebenfalls keine Kulturgüter mit 
Raumwirkung im Änderungsbereich und der unmittelbaren Umgebung. (LWL 2010) 

Eine vorhabensspezifische Betroffenheit des Schutzgutes Kultur- und sonstige Sach-
güter wird ausgeschlossen. 

3.12 Biologische Vielfalt und Wechselwirkungen 

Biologische Vielfalt 

Der Begriff der biologischen Vielfalt oder Biodiversität steht als Sammelbegriff für die 
Gesamtheit der Lebensformen auf allen Organisationsebenen, von den Arten bis hin zu 
den Ökosystemen. Der Änderungsbereich ist vorwiegend durch die Ortslage und die 
angrenzenden Wohngebiete gekennzeichnet. Aufgrund der Lebensraumausstattung 
und der Lage des Änderungsbereichs ist eine eher geringe biologische Vielfalt zu er-
warten. 

Wechselwirkungen 

Zwischen den Schutzgütern im Untersuchungsgebiet bestehen komplexe Wechselwir-
kungen, da diese im Naturhaushalt und funktional in einem Wirkungsgefüge miteinan-
der verbunden sind. Die schutzgutbezogene Beschreibung und Bewertung des Natur-
haushaltes im Untersuchungsgebiet berücksichtigt vielfältige Aspekte der funktionalen 
Beziehungen zu anderen Schutzgütern. Somit werden über den schutzgutbezogenen 
Ansatz die ökosystemaren Wechselwirkungen prinzipiell miterfasst. Eine Zusammen-
fassung dieser möglichen schutzgutbezogenen Wechselwirkungen zeigt die nachste-
hende Tabelle.  

Tab. 3 Zusammenfassung der schutzgutbezogenen Wechselwirkungen. 

Schutzgut/Schutzgutfunktion Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern 

Natura 2000-Gebiete 
- FFH-Gebiete 
- Vogelschutzgebiete 

- Wiederherstellung der biologischen Vielfalt 
- Schutz von Lebensraumtypen 
- Artenschutz 

Menschen und seine Gesundheit 
sowie die Bevölkerung insgesamt 

- Immissionsschutz 
- Erholung 

- Der Mensch greift über seine Nutzungsan-
sprüche bzw. die Wohn-, Wohnumfeldfunktion 
sowie die Erholungsfunktion in ökosystemare 
Zusammenhänge ein. Es ergibt sich eine Be-
troffenheit aller Schutzgüter. 

Pflanzen 
- Biotopfunktion 
- Biotopkomplexfunktion 

 

- Abhängigkeit der Vegetation von den Stan-
dorteigenschaften Boden, Klima, Wasser, 
Menschen 

- Pflanzen als Schadstoffakzeptor im Hinblick 
auf die Wirkpfade Pflanzen-Mensch, Pflan-
zen-Tiere 
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Schutzgut/Schutzgutfunktion Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern 

Tiere 
- Lebensraumfunktion 

- Abhängigkeit der Tierwelt von der Lebens-
raumausstattung (Vegetation, Biotopvernet-
zung, Boden, Klima, Wasser) 

- Spezifische Tierarten als Indikator für die Le-
bensraumfunktion von Biotoptypen 

Fläche 
- Erholung 
- Biotopfunktion  
- Lebensraumfunktion 
- Biotopentwicklungs-potenzial 
- Wasserhaushalt 
- Regional- und  

Geländeklima 
- Landschaftsbild 

 

- Betroffenheit von Menschen, Pflanzen, Tiere, 
Klima, Boden, Wasser und Landschaft bei 
Nutzungsumwandlung, Versiegelung und Zer-
schneidung der Fläche 

Boden 
- Biotopentwicklungspotenzial 
- Landwirtschaftliche Ertragsfä-

higkeit 
- Schutzwürdigkeit von Böden, 

abgebildet über die natürli-
chen Bodenfunktionen und 
die Archivfunktion   

- Ökologische Bodeneigenschaften, abhängig 
von den geologischen, geomorphologischen, 
hydrogeologischen, vegetationskundlichen 
und klimatischen Verhältnissen 

- Boden als Lebensraum für Tiere und Pflanzen 
- Boden als Schadstofftransportmedium im Hin-

blick auf Wirkpfade Boden-Pflanzen, Boden-
Wasser, Boden-Mensch, Boden-Tiere 

- Boden in seiner Bedeutung für den Land-
schaftswasserhaushalt (Grundwasserneubil-
dung, Retentionsfunktion, Grundwasser-
schutz) 

Wasser 
- Bedeutung im Landschafts-

wasserhaushalt 
- Lebensraumfunktion der Ge-

wässer und Quellen 
- Potenzielle Gefährdung ge-

genüber Verschmutzung 
- Potenzielle Gefährdung ge-

genüber einer Absenkung 

- Abhängigkeit der Grundwasserneubildung 
von klimatischen, boden- und vegetations-
kundlichen bzw. nutzungsbezogenen Fakto-
ren 

- Oberflächennahes Grundwasser in der Be-
deutung als Faktor der Bodenentwicklung und 
als Standortfaktor für Biotope, Pflanzen und 
Tiere 

- Grundwasser als Transportmedium für 
Schadstoffe im Wirkgefüge Wasser-Mensch 

- Selbstreinigungskraft des Gewässers abhän-
gig vom ökologischen Zustand 

- Gewässer als Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen 

Klima und Luft 
- Regionalklima  
- Geländeklima 
- Klimatische Ausgleichs-funk-

tion 
- Lufthygienische Ausgleichs-

funktion 

- Geländeklima in seiner klimaphysiologischen 
Bedeutung für den Menschen 

- Geländeklima als Standortfaktor für Vegeta-
tion und Tierwelt 

- Abhängigkeit von Relief und Vegetation/Nut-
zung 

- Lufthygienische Situation für den Menschen 
- Bedeutung von Vegetationsflächen für die 

lufthygienische Ausgleichsfunktion 
- Luft als Transportmedium im Hinblick auf 

Wirkgefüge Luft-Pflanze, Luft-Mensch 

Landschaft 
- Landschaftsgestalt 
- Landschaftsbild 

- Abhängigkeit der Landschaftsgestalt und des 
Landschaftsbildes von Landschaftsfaktoren 
wie Relief, Vegetation, Gewässer, Leit- und 
Orientierungsfunktion für Tiere 
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Schutzgut/Schutzgutfunktion Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern 

Kultur- und sonstige Sachgüter 
- Kulturelemente 
- Kulturlandschaften 

- Historischer Zeugniswert als wertgebender 
Faktor der Landschaftsgestalt und des Land-
schaftsbildes 

 

Die 8. Änderung des Bebauungsplanes E 48/1 „Delbrücker Straße - Huchtweg“ der 
Stadt Geseke wird primär zu Auswirkungen auf die Schutzgüter Fläche und Boden füh-
ren, da mit der geplanten Änderung die dauerhafte Inanspruchnahme der Böden und 
eine Erhöhung des Versiegelungsgrades einhergeht. Durch die zusätzliche Versiege-
lung kann es ggf. zu Veränderungen der mikroklimatischen Bedingungen kommen. 
Diese Auswirkungen besitzen jedoch wegen ihrer Kleinflächigkeit für die Bewertung der 
Wechselwirkungen keine Relevanz. Auch wird der Verlust der anstehenden Grünland-
fläche keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere nach sich ziehen. Die 
Sicherung des Grabens als offener Vorfluter wirkt sich positiv auf das Schutzgut Was-
ser aus. Eine Wechselwirkung zwischen dem Teilschutzgut Erholung und dem Schutz-
gut Landschaft wird ausgeschlossen. 

Für die Beeinträchtigungen der genannten Schutzgüter werden in Kap. 4 Maßnahmen 
zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich beschrieben. 

3.13 Art und Menge der erzeugten Abfälle 

Die Art und Menge der erzeugten Abfälle kann in Bezug auf das geplante Vorhaben 
nicht eindeutig benannt und beziffert werden. Gemäß KrWG (Gesetz zur Förderung der 
Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfäl-
len) gilt jedoch grundsätzlich folgende Rangfolge bei der Abfallbewirtschaftung:  

1. Vermeidung des Entstehens von Abfällen,  

2. Vorbereitung zur Wiederverwendung von Abfällen,  

3. Recycling von Abfällen,  

4. Sonstige Verwertung, insbesondere energetische Verwertung und Verfüllung,  

5. Beseitigung von nicht wiederverwendbaren oder verwertbaren Abfällen.  

Durch die Einhaltung dieser Rangfolge und ergänzende Gesetze zur Verbringung, Be-
handlung, Lagerung und Verwertung des Abfalles können schädliche Auswirkungen 
auf die Umweltbelange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a, c und d BauGB (Tiere, 
Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima, Wirkungsgefüge, Landschaft, biologi-
sche Vielfalt, Mensch, Kultur- und Sachgüter) grundsätzlich vermieden werden. Bei 
nicht sachgemäßem Umgang mit belasteten Abfällen können auf direktem Wege die 
Schutzgüter Boden, Wasser und Luft kontaminiert werden, was aufgrund der Wechsel-
wirkungen mit den übrigen Schutzgütern zu erheblichen Auswirkungen auf Tiere, Pflan-
zen, das Klima, das Wirkungsgefüge, die biologische Vielfalt sowie den Menschen ha-
ben kann. Auch auf das Landschaftsbild könnten bei wilder Müllentsorgung erhebliche 
Auswirkungen entstehen.  
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Durch die sachgemäße Entsorgung von nicht verwertbaren Abfällen werden die Um-
weltbelange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bis e BauGB nicht erheblich beein-
trächtigt. 
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4.0 Maßnahmen zur Vermeidung und Ausgleich nachteiliger 
Umweltauswirkungen 

4.1 Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung und Verringerung 
nachteiliger Umweltauswirkungen 

4.1.1 Schutzgut Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung 
insgesamt 

4.1.1.1 Immissionen 

Relevante Beeinträchtigungen durch Schall- oder Schadstoffimmissionen sind durch 
die 8. Änderung des Bebauungsplans E 48/1 nicht zu erwarten, weshalb sich kein Be-
darf an Vermeidungs- oder Minderungsmaßnahmen ergibt. 

4.1.1.2 Erholung 

Mit 8. Änderung des Bebauungsplans E 48/1 sind keine erheblichen Beeinträchtigun-
gen der Erholungsfunktion zu erwarten. Ein Bedarf an Maßnahmen ergibt sich nicht. 

4.1.2 Schutzgut Tiere 

Hinweise zu Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen im Schutzgut Tiere gibt 
der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag (MESTERMANN LANDSCHAFTSPLANUNG 2021A). 
Nachfolgend werden diese zusammenfassend aufgeführt:  

Häufige und verbreitete Vogelarten 

• Zur Vermeidung der Verbotstatbestände ist eine Begrenzung der Inanspruch-

nahme von Vegetationsbeständen auf Zeiten außerhalb der Brutzeit (1. März 

bis 30. September) notwendig. Räumungsmaßnahmen sämtlicher Vegetations-

flächen sind dementsprechend nur zwischen dem 1. Oktober und dem 28. Feb-

ruar durchzuführen. Im Falle nicht vermeidbarer Flächenbeanspruchungen au-

ßerhalb dieses Zeitraumes ist durch eine umweltfachliche Baubegleitung si-

cherzustellen, dass bei der Entfernung von Vegetationsbeständen oder des 

Oberbodens die Flächen frei von einer Quartiernutzung durch Vögel sind. 

• Die Aktivitäten der Baumaßnahmen (Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten etc.) 

sind auf vorhandene befestigte Flächen oder zukünftig als Lagerfläche genutzte 

Bereiche zu beschränken. Damit wird sichergestellt, dass zu erhaltende Ge-

hölz- und Vegetationsbestände der näheren Umgebung vor Beeinträchtigung 

geschützt sind und auch weiterhin eine Funktion als Lebensraum übernehmen 

können. 
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4.1.3 Schutzgut Pflanzen 

Die Aktivitäten der Baumaßnahmen (Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Materiallage-
rung) sollten auf den Änderungsbereich und die zukünftig befestigten oder überbauten 
Flächen beschränkt bleiben. Die zu erhaltenden Bäume sowie an den Änderungsbe-
reich angrenzenden Gehölze sind während der Baumaßnahmen zu schützen.  

Weiterhin ist die DIN 18920 Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Schutz von Bäu-
men, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen – zu beachten. 
Im Besonderen ist dafür Sorge zu tragen, dass im Bereich von Kronentraufen zzgl. 
1,50 m  

• keine Baufahrzeuge oder -maschinen fahren oder geparkt werden 

• nichts gelagert wird 

• keine Abgrabungen oder Verdichtungen vorgenommen werden 

4.1.4 Schutzgut Fläche 

Für die durch das Vorhaben beanspruchte Fläche kann im Zusammenhang mit der ge-
planten 8. Änderung des Bebauungsplans E 48/1 keine Verminderungs- oder Vermei-
dungsmaßnahme formuliert werden. Hinsichtlich der gebotenen Eingriffskompensation 
wird auf die Ausführungen im Kap. 4.3 verwiesen. 

4.1.5 Schutzgut Boden 

Für die im Änderungsbereich anstehenden Böden kann im Zusammenhang mit dem 
geplanten Vorhaben keine Verminderungs- oder Vermeidungsmaßnahme formuliert 
werden. Bei Realisierung des Vorhabens ist ein Verlust bzw. eine nachhaltige Verän-
derung der anstehenden Bodentypen nicht zu vermeiden. Hinsichtlich der gebotenen 
Eingriffskompensation wird auf die Ausführungen im Kap. 4.3 verwiesen. 

Eine Beeinträchtigung natürlicher Böden in den Randbereichen außerhalb des Ände-
rungsbereich wird zuverlässig verhindert, indem im Rahmen der Bautätigkeit die be-
gleitenden Maßnahmen im Umfeld (z. B. Baustelleneinrichtung, Materiallagerung, Ma-
terialtransport) auf den Änderungsbereich und die zukünftig befestigten oder überbau-
ten Flächen beschränkt werden. Es gelten grundsätzlich die DIN 18300 (Erdarbeiten) 
sowie die DIN 18915 (Bodenarbeiten). 

Nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 ist bei Errichtung oder Änderung von 
baulichen Anlagen der Oberboden (Mutterboden) in nutzbarem Zustand zu erhalten 
und vor Vernichtung zu schützen. Er ist vordringlich im Änderungsbereich zu sichern, 
zur Wiederverwendung zu lagern und später wieder einzubauen. 

4.1.6 Schutzgut Wasser 

Durch das Vorhaben wird nicht in das Grundwasser eingegriffen. Oberflächengewässer 
werden ebenfalls nicht beeinträchtigt. Die folgenden Maßnahmen sind dennoch bei der 
Durchführung der Bauarbeiten zu beachten: 
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• Vermeidung der Lagerung wassergefährdender Stoffe (Schmier-, Treibstoffe, 
Reinigungsmittel, Farben, Lösungsmittel, Dichtungsmaterialien etc.)  
außerhalb versiegelter Flächen 

• Gewährleistung der Dichtheit aller Behälter und Leitungen mit wassergefähr-
denden Flüssigkeiten bei Baumaschinen und -fahrzeugen 

• Ggf. Versickerung von anfallendem Grundwasser aus Wasserhaltung 

4.1.7 Schutzgut Klima und Luft 

Mit dem geplanten Vorhaben sind keine signifikanten lokal- oder regionalklimatischen 
Veränderungen verbunden. Ein Bedarf an Vermeidungs- oder Minderungsmaßnahmen 
ergibt sich nicht. 

4.1.8 Schutzgut Landschaft 

Mit dem geplanten Vorhaben sind keine maßgeblichen Veränderungen der Land-
schaftsgestalt und des Landschaftsbildes verbunden. Ein Bedarf an Vermeidungs- oder 
Minderungsmaßnahmen ergibt sich nicht. 

4.1.9 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Eine Beeinträchtigung von Kultur- und sonstigen Sachgütern findet nicht statt. Ein Be-
darf an Vermeidungs- oder Minderungsmaßnahmen ergibt sich nicht. 

4.2 Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit 
Abfällen und Abwässern 

Emissionen sind auf das unbedingt nötige Maß zu reduzieren und die gesetzlichen 
Vorschriften sind einzuhalten. Im Änderungsbereich ist der sachgerechte Umgang mit 
Abfällen und Abwässern sicher zu stellen. 

4.3 Kompensationsmaßnahmen 

4.3.1 Analyse der Eingriffsrelevanz des Vorhabens 

Der Bestand im Änderungsbereich sowie die zu erwartenden Wirkungen des Vorha-
bens auf die Umweltschutzgüter wurden in den vorangegangenen Abschnitten detail-
liert beschrieben. Entsprechend der rechtlichen Vorgaben sind die nach Realisierung 
der ebenfalls beschriebenen Minderungsmaßnahmen verbleibenden Eingriffe in den 
Naturhaushalt oder das Landschaftsbild auszugleichen oder in sonstiger Weise zu 
kompensieren. „Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne dieses Gesetzes sind Ver-
änderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit 
der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheb-
lich beeinträchtigen können“ (§ 14 Abs. 1 BNatSchG). 
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4.3.2 Ermittlung des Kompensationsbedarfs 

Methodik 

Die Eingriffsbilanzierung erfolgt nach dem Berechnungsmodell des Landes Nordrhein-
Westfalen „Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft – Arbeitshilfe für die Bau-
leitplanung“ (MSWKS O. J.) und der Numerischen Bewertung von Biotoptypen für die 
Bauleitplanung in NRW (LANUV 2008).  

Das Bewertungsverfahren beruht auf einer Gegenüberstellung der Bestandssituation 
mit der Planungssituation. Grundlage für die Eingriffsbewertung ist dabei der rechts-
kräftige Bebauungsplan. Es wird zunächst der Biotopwert vor der Bebauung ermittelt 
(Bestandswert). Im Anschluss daran erfolgt die Berechnung des Planwertes nach er-
folgter Bebauung. Die Berechnung des Bestands- und des Planwertes basiert auf der 
folgenden Formel: 

Fläche x Wertfaktor der Biotoptypen = Einzelflächenwert in Biotoppunkten 

Aus der Differenz der Biotoppunkte im Bestand und nach der Realisierung des Vorha-
bens ergibt sich der Bedarf an entsprechender Kompensationsfläche, die um diesen 
Differenzbetrag durch geeignete landschaftsökologische Maßnahmen aufzuwerten ist.  

Berechnung 

Die Ermittlung der Flächenanteile des Planwertes nach der Bebauungsplanänderung 
erfolgt anhand der Festsetzung von einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 für das all-
gemeine Wohngebiet (WA). Dementsprechend werden 40 % der WA-Fläche als „ver-
siegelte Fläche“ (Code 1.1) und 60 % als „Zier- und Nutzgarten“ (Code 4.3) berechnet. 
Der Graben wird als „bedingt naturnah“ bewerten (Code 9.3) Der Uferrandstreifen wird 
als „Ufergehölz“ (Code 7.2) in die Berechnung mit eingebracht. 
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Abb. 25 Bestandssituation im Änderungsbereich (rote Strichlinie) auf Grundlage des rechtskräfti-
gen Bebauungsplans und der Topografischen Karte DTK 1:10.000.  
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Abb. 26 Darstellung des Planungsziels der 8. Änderung des Bebauungsplans im Änderungsbe-
reich (rote Strichlinie) auf Grundlage der Topografischen Karte DTK 1:10.000.  

 

In der folgenden Tabelle sind die im Änderungsbereich des Bebauungsplans vorkom-
menden Biotoptypen, ihre Flächenanteile und deren Biotopwerte vor und nach der Be-
bauung dargestellt. Darauf aufbauend wird der Kompensationsbedarf ermittelt. 

  



Umweltbericht zur 8. Änderung des Bebauungsplans E 48/1 „Delbrücker Straße – Huchtweg“ der Stadt Geseke 

Maßnahmen zur Vermeidung und Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen 

39 

Tab. 4 Ermittlung des Kompensationsbedarfs für die 8. Änderung des Bebauungsplans E 48/1 
der Stadt Geseke. 

Bestandswert 

Code Biotoptyp 
Fläche 
in m² 

Wert-
faktor 

Biotop-
punkte 

1.1 / 
4.3 

Versiegelte Fläche (Gebäude, Straßen, Wege, engfugi-
ges Pflaster, Mauern etc.) [40 % der WA-Fläche] 

639 0 0 

Zier- und Nutzgarten ohne Gehölze oder mit < 50 % 
heimischen Gehölzen [60 % der WA-Fläche] 

959 2 1.918 

3.4 Intensivwiese, -weide, artenarm 390 3 1.170 

4.6 Extensivrasen (z. B. in Grün- und Parkanlagen) 540 4 2.160 

 Summe   5.248 

Planwert 

Code Biotoptyp 
Fläche 
in m² 

Wert-
faktor 

Biotop-
punkte 

1.1 / 
4.3 

Versiegelte Fläche (Gebäude, Straßen, Wege, engfugi-
ges Pflaster, Mauern etc.) [20 % der WA-Fläche] 

872 0 0 

Zier- und Nutzgarten ohne Gehölze oder mit < 50 % 
heimischen Gehölzen [60 % der WA-Fläche] 

1.308 2 2.616 

7.2 
Hecke, Wallhecke, Gehölzstreifen, Ufergehölz, Ge-
büsch mit lebensraumtypischen Gehölzanteilen ≥ 50 % 

218 5 1.090 

9.3 Graben, bedingt naturnah 130 6 780 

 Summe   4.486 

Differenz der Biotoppunkte vor und nach der geplanten Bebauungsplanänderung: 

5.248 – 4.486 = 762 

 

Die Ermittlung der Biotoppunkte im Änderungsbereich vor dem Eingriff ergibt einen Be-
standswert von 5.248 Biotoppunkten. Für den Zustand nach Realisierung der Planung 
errechnet sich der Planwert auf 4.486 Biotoppunkte. Zum Ausgleich der mit dem ge-
planten Vorhaben einhergehenden Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft ist 
demnach im Zuge der Umsetzung der Kompensationsmaßnahme eine Biotopwertver-
besserung um insgesamt 762 Biotoppunkte erforderlich.  

4.3.3 Nachweis des Kompensationsbedarfs 

Zur Kompensation des Eingriffs in den Naturhaushalt bedarf es des Nachweises von 
762 Biotoppunkten.  

Als Kompensationsmaßnahme soll östlich des Änderungsbereichs, auf einer 1.000 m² 
großen Fläche des Flurstücks 1285, eine Streuobstwiese angelegt werden.  
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Abb. 27 Beispielhafte Lage der Kompensationsfläche (schwarze Strichlinie), und des Änderungs-
bereich des Bebauungsplans (rote Strichlinie) auf Grundlage der Topografischen Karte 
1:10.000. 

Bei der Anlage einer Streuobstwiese (Biotoptyp 3.8 „Obstwiese bis 30 Jahre“) auf einer 
intensiven Grünlandfläche (Biotoptyp 3.4) kann eine Biotopwertverbesserung von 3 Bi-
otoppunkten pro m² erreicht werden. Somit ergibt sich auf der Fläche insgesamt eine 
Biotopwertverbesserung von 3.000 Biotoppunkten.  

Nach dem Abzug des benötigten Kompensationsbedarfs von 762 Biotoppunkten ver-
bleiben 2.238 Biotoppunkte auf der Fläche.  
 

Die Obstgehölze übernehmen lokale Lebensraumfunktionen für eine Reihe von heimi-
schen Vogelarten, Kleinsäuger und Insekten und erhöhen die strukturelle Vielfalt der 
Landschaft.  

Pflanzschema 

Pflanzabstand von 8 bis 10 m, auch zu bestehenden Gehölzen 

Pflanzqualität 

Hochstämme, Stammhöhe mind. 180 cm, 2 x verpflanzt mit Ballen, Stammumfang 
mind. 10-12 cm, lokale Sorten regionaler Herkunft 
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Pflegemaßnahmen und -intervalle, Bewirtschaftungsauflagen 

Pflanzenverankerung mittels Dreibock, Anwuchskontrolle 

Die Anpflanzung ist spätestens in der auf den Satzungsbeschluss folgenden Pflanzpe-
riode durchzuführen. Die Obstbäume sind fachgerecht zu pflegen. Im 2. bis 10. Stand-
jahr ist alle zwei Jahre ein Erziehungsschnitt der Bäume zum Aufbau eines tragfähigen 
Kronengerüstes vorzunehmen. Bei Obstgehölzen ab einem Alter von 10 Jahren ist 
mind. alle 5 Jahre ein fachgerechter Pflege- oder Verjüngungsschnitt mit Nachbehand-
lung im Folgejahr (Entfernung der Wasserschosse) vorzunehmen, um das Vergreisen 
des Kronengerüstes zu verhindern und eine ausreichende Durchlüftung der Krone 
(Vermeidung von Pilzbefall) zu gewährleisten. Wunden und Astbrüche sind fachgerecht 
zu versorgen. 

 

Für die Anlage der Streuobstwiese wird eine Auswahl der folgenden Obstbäume emp-
fohlen: 

Apfel 

Biesterfelder Renette, Bitterfelder Sämling, Bohnapfel, Dülmener Rosenapfel, Grahams 
Jubiläumsapfel, Graue Französische Renette, Hauxapfel, Jacob Lebel, Kaiser Wilhelm, 
Kardinal Bea, Luxemburger Renette, Rheinischer Krummstiel, Rheinische Schafsnase, 
Riesenboikenapfel, Roter Bellefleur, Rote Sternrenette, Roter Trierer Weinapfel, Schö-
ner aus Boskoop, Schöner aus Nordhausen, Winterglockenapfel, Winterrambur 

Birne 

Doppelte Phillippsbirne, Gellerts Butterbirne, Gute Graue,  
Köstliche aus Charneu, Neue Poiteau, Speckbirne, Westfälische Glockenbirne 

Pflaume 

Große Grüne Reneklode, Hauszwetschge, Wangenheims Frühzwetschge 

Kirsche 

Große Schwarze Knorpelkirsche, Hedelfinger Riesenkirsche, Schneiders Späte Knor-
pelkirsche 

 

Die Fläche unterhalb der Obstbäume ist künftig extensiv zu bewirtschaften (Mahd ab 
dem 30.6. und/oder extensive Beweidung). Durch die Anpflanzung von Obstgehölzen 
erfolgt auch eine Verbesserung für die Bodenfunktion. 

 

Die Kompensationsmaßnahme ist auf Dauer zu erhalten. 
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5.0 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Das Baugesetzbuch (Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und § 2a) fordert die Betrachtung der Null-
Variante sowie „anderweitiger Planungsmöglichkeiten, wobei die Ziele und der räumli-
che Geltungsbereich des Bauleitplans zu berücksichtigen sind“. 

Ziel der 8. Änderung des Bebauungsplans E 48/1 „Delbrücker Straße – Huchtweg“ ist 
die Verlegung und Vergrößerung eines im rechtskräftigen Bebauungsplan ausgewiese-
nen Baufensters zur Errichtung eines Wohngebäudes und zur planungsrechtlichen Si-
cherung eines vorhandenen Grabens mit Uferrandstreifen.  

Anderweitige Planungsmöglichkeiten sind derzeit nicht bekannt.  

Vor dem Hintergrund der genannten Zielsetzung und unter Berücksichtigung der vor-
handenen Strukturen im Änderungsbereich und der Umgebung wird ein Verzicht auf 
das Vorhaben (Null-Variante) der Zielsetzung des Vorhabensträgers nicht gerecht. Auf-
grund der vorhandenen Infrastruktur ist das Vorhaben einfach zu realisieren. Bei einem 
Vorhabensverzicht könnte die aktuelle Bestandssituation mittelfristig erhalten werden. 
Der vorhandene Graben mit Uferrandstreifen und Kopfweiden würde jedoch nicht pla-
nungsrechtlich gesichert, da für diesen Bereich weiterhin ein Baufenster vorgesehen 
wäre. 
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6.0 Weitere Auswirkungen des geplanten Vorhabens 

6.1 Anfälligkeit für schwere Unfälle und Katastrophen 

Eine Anfälligkeit der nach der 8. Änderung des Bebauungsplans zulässigen Vorhaben 
für schwere Unfälle oder Katastrophen ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vor-
handen. Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, 
Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Biologische Vielfalt, Natura 2000-Gebiete, Mensch, 
Gesundheit, Bevölkerung sowie kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter durch 
schwere Unfälle oder Kata-strophen sind derzeit nicht abzusehen. 

Brandfall 

Im Falle eines Brandes kann die örtliche Feuerwehr über die Delbrücker Straße den 
gesamten Änderungsbereich erreichen.  

Störfallbetriebe 

In der Umgebung des Änderungsbereichs befinden sich nach derzeitigem Kenntnis-
stand keine Betriebsbereiche nach Störfall-Verordnung. 

6.2 Eingesetzte Techniken und Stoffe 

Die zum Einsatz kommenden Techniken und Stoffe können im vorliegenden Fall nicht 
eindeutig benannt werden. Es ist davon auszugehen, dass zum Bau des Wohngebäu-
des handelsübliche Baustoffe und geläufige Techniken verwendet werden, von denen 
keine erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter zu erwarten sind. 

Wassergefährdende Stoffe 

Durch die geplante Ausweisung eines allgemeinen Wohngebiets wird es zu keinem 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen kommen.  

6.3 Kumulierung benachbarter Plangebiete 

Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es keine weiteren Planungen in der Umgebung 
des Bebauungsplans E 48/1 „Delbrücker Straße – Huchtweg“, die zu Kumulierungen 
führen könnten.  
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7.0 Merkmale der verwendeten technischen Verfahren und 
Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

Die wichtigsten Maßnahmen und Verfahren zur Untersuchung bzw. Abschätzung der 
Auswirkungen des Vorhabens bilden der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag, die Be-
gründung und die Planzeichnung zur 8. Änderung des Bebauungsplans E 48/1 „Del-
brücker Straße – Huchtweg“. 

Für die Bearbeitung des Umweltberichts liegen Planungsgrundlagen und Daten vor, 
sodass die Empfindlichkeiten der Schutzgüter gegenüber den Auswirkungen des ge-
planten Vorhabens planungsbezogen beurteilt werden können. 

Das für die Umweltprüfung zur Verfügung stehende Abwägungsmaterial zur Beurtei-
lung und Abschätzung der zu erwartenden Umweltfolgen basiert auf den zum heutigen 
Zeitpunkt vorliegenden Daten und wird als ausreichend betrachtet. 
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8.0 Geplante Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 

In der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a Baugesetzbuch (BauGB) wird die Beschreibung 
geplanter Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen im Zusam-
menhang mit dem Vorhaben der Bebauung auf die Umwelt gefordert. 

Gemäß § 4c BauGB erfolgt die Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen, 
die auf Grund der Bauleitpläne eintreten, durch die Stadt Geseke. Dadurch sollen ins-
besondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig ermittelt werden, um 
in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. 

Für die Gesamtdauer der Überwachung hat der Gesetzgeber keine Mindestdauer fest-
gelegt. Auch der Zeitpunkt des Beginns der Überwachung sowie der Überwachungstur-
nus sind nicht vorgegeben. Einen allgemeinen Standard, wie die Überwachung zur er-
folgen hat, gibt es daher nicht. Vielmehr hat die zuständige Kommune nach sachge-
rechten Kriterien unter Berücksichtigung der Informationspflicht der Behörden ein Über-
wachungskonzept zu entwickeln. 

Die Stadt Geseke wird Maßnahmen zur Überprüfung von Umweltauswirkungen vorse-
hen. Sollten sich Entscheidungen und Festsetzungen auf Prognosen stützen, werden 
entsprechende Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen dieser Pla-
nentscheidungen vorgesehen.  

So ist im Einzelnen zu prüfen, ob sich die angenommenen Eingangsparameter im 
Laufe der Zeit entgegen der Annahme verändern und damit möglicherweise die ge-
troffenen Festsetzungen nicht mehr ausreichen.  
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9.0 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Einleitung 

Der Bau, Planungs- und Verkehrsausschuss der Stadt Geseke hat in seiner Sitzung 
am 22.04.2021 die 8. Änderung des Bebauungsplans E 48/1 „Delbrücker Straße – 
Huchtweg“ beschlossen. 

Ziel der Änderung ist es, die bereits vorhandene Bauzeile östlich der Delbrücker Straße 
nach Süden hin um ein Baufenster zu erweitern und so den Lückenschluss zu den süd-
lich vorhandenen Gebäuden und Nutzungen zu erreichen. 

Durch die Änderung werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung 
eines Wohngebäudes geschaffen und die Straßenbebauung in diesem Bereich vervoll-
ständigt.  

Basierend auf der aktuellen Rechtslage ist somit im Zuge der Bauleitplanung eine Um-
weltprüfung im Sinne des § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) durchzuführen. Aufgabe 
der Umweltprüfung ist es, die zu erwartenden Umweltauswirkungen des Vorhabens 
darzustellen.  

Die Ergebnisse der Umweltprüfung für die 8. Änderung des Bebauungsplans werden in 
dem hiermit vorgelegten Umweltbericht beschrieben und bewertet. Der Umweltbericht 
bildet dabei gemäß § 2a BauGB einen Teil der Planbegründung und ist bei der Abwä-
gung dementsprechend zu berücksichtigen. Im Rahmen des Verfahrens wird zudem 
ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erstellt. 

Die Darstellung der einschlägigen Fachgesetze und ihrer Ziele wird tabellarisch im An-
hang 1 aufgeführt. Der Regionalplan Arnsberg stellt den Änderungsbereich als allge-
meinen Freiraum- und Agrarbereich dar. Der Änderungsbereich befindet sich innerhalb 
des rechtskräftigen Landschaftsplans I „Obere Lippetalung / Geseker Unterbörde“. Der 
Flächennutzungsplan weist für den Änderungsbereich bereits eine Wohnbaufläche 
aus.  

Grundstruktur des Untersuchungsgebiets 

Der Änderungsbereich befindet sich im Norden des Siedlungsbereiches der Kernstadt 
Geseke und wird überwiegend von einer Grünlandfläche eingenommen. In Norden um-
fasst der Änderungsbereich ein bestehendes Wohnhaus mit dazugehörigem Hausgar-
ten. Südlich an das Wohngrundstück anschließend verläuft ein Graben, der ca. 160 m 
weiter östlich in den Geseker Bach mündet und zum Zeitpunkt der Ortsbegehung am 
30.09.2021 kein Wasser führte. Entlang des Grabens stocken Kopfweiden.  

Südlich des Änderungsbereichs befindet sich eine landwirtschaftliche Hofstelle. West-
lich und nördlich schließt weitere Wohnbebauung an und Richtung Osten erstrecken 
sich weitere landwirtschaftliche Nutzflächen. 

In der Umgebung des Änderungsbereichs befinden sich zwei Biotopkatasterflächen, 
zwei gesetzlich geschützte Biotope und eine Biotopverbundfläche.  
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Bestandsaufnahme und Prognose der Entwicklung des Umweltzustands bei 
Durchführung der Planung 

Gemäß den Vorgaben des § 1 Abs. 6 BauGB sind im Rahmen der Umweltprüfung die 
Auswirkungen auf folgende Schutzgüter zu prüfen:  

• Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt 

• Tiere 

• Pflanzen 

• Fläche 

• Boden 

• Wasser 

• Klima und Luft 

• Landschaft 

• Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

• Biologische Vielfalt und Wechselwirkungen  

Die 8. Änderung des Bebauungsplanes E 48/1 „Delbrücker Straße - Huchtweg“ der 
Stadt Geseke wird primär zu Auswirkungen auf die Schutzgüter Fläche und Boden füh-
ren, da mit der geplanten Änderung die dauerhafte Inanspruchnahme der Böden und 
eine Erhöhung des Versiegelungsgrades einhergeht. Durch die zusätzliche Versiege-
lung kann es ggf. zu Veränderungen der mikroklimatischen Bedingungen kommen. 
Diese Auswirkungen besitzen jedoch wegen ihrer Kleinflächigkeit für die Bewertung der 
Wechselwirkungen keine Relevanz. Auch wird der Verlust der anstehenden Grünland-
fläche keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere nach sich ziehen. Die 
Sicherung des Grabens als offener Vorfluter wirkt sich positiv auf das Schutzgut Was-
ser aus. Eine Wechselwirkung zwischen dem Teilschutzgut Erholung und dem Schutz-
gut Landschaft wird ausgeschlossen. 

Maßnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkun-
gen 

Zur Vermeidung und zum Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen wurden fol-
gende Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen beschrieben: 

Schutzgut Tiere 

Häufige und verbreitete Vogelarten: 

• Zur Vermeidung der Verbotstatbestände ist eine Begrenzung der Inanspruch-

nahme von Vegetationsbeständen auf Zeiten außerhalb der Brutzeit (1. März 

bis 30. September) notwendig. Räumungsmaßnahmen sämtlicher Vegetations-

flächen sind dementsprechend nur zwischen dem 1. Oktober und dem 28. Feb-

ruar durchzuführen. Im Falle nicht vermeidbarer Flächenbeanspruchungen au-

ßerhalb dieses Zeitraumes ist durch eine umweltfachliche Baubegleitung si-

cherzustellen, dass bei der Entfernung von Vegetationsbeständen oder des 

Oberbodens die Flächen frei von einer Quartiernutzung durch Vögel sind. 
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• Die Aktivitäten der Baumaßnahmen (Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten etc.) 

sind auf vorhandene befestigte Flächen oder zukünftig als Lagerfläche genutzte 

Bereiche zu beschränken. Damit wird sichergestellt, dass zu erhaltende Ge-

hölz- und Vegetationsbestände der näheren Umgebung vor Beeinträchtigung 

geschützt sind und auch weiterhin eine Funktion als Lebensraum übernehmen 

können. 

Schutzgut Pflanzen 

Die Aktivitäten der Baumaßnahmen (Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Materiallage-
rung) sollten auf den Änderungsbereich und die zukünftig befestigten oder überbauten 
Flächen beschränkt bleiben. Die zu erhaltenden Bäume sowie an den Änderungsbe-
reich angrenzenden Gehölze sind während der Baumaßnahmen zu schützen.  

Weiterhin ist die DIN 18920 Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Schutz von Bäu-
men, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen – zu beachten. 
Im Besonderen ist dafür Sorge zu tragen, dass im Bereich von Kronentraufen zzgl. 
1,50 m  

• keine Baufahrzeuge oder -maschinen fahren oder geparkt werden 

• nichts gelagert wird 

• keine Abgrabungen oder Verdichtungen vorgenommen werden 

Schutzgut Boden 

Eine Beeinträchtigung natürlicher Böden in den Randbereichen außerhalb des Ände-
rungsbereich wird zuverlässig verhindert, indem im Rahmen der Bautätigkeit die be-
gleitenden Maßnahmen im Umfeld (z. B. Baustelleneinrichtung, Materiallagerung, Ma-
terialtransport) auf den Änderungsbereich und die zukünftig befestigten oder überbau-
ten Flächen beschränkt werden. Es gelten grundsätzlich die DIN 18300 (Erdarbeiten) 
sowie die DIN 18915 (Bodenarbeiten). 

Nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 ist bei Errichtung oder Änderung von 
baulichen Anlagen der Oberboden (Mutterboden) in nutzbarem Zustand zu erhalten 
und vor Vernichtung zu schützen. Er ist vordringlich im Änderungsbereich zu sichern, 
zur Wiederverwendung zu lagern und später wieder einzubauen. 

Schutzgut Wasser 

• Vermeidung der Lagerung wassergefährdender Stoffe (Schmier-, Treibstoffe, 
Reinigungsmittel, Farben, Lösungsmittel, Dichtungsmaterialien etc.)  
außerhalb versiegelter Flächen 

• Gewährleistung der Dichtheit aller Behälter und Leitungen mit wassergefähr-
denden Flüssigkeiten bei Baumaschinen und -fahrzeugen 

• Ggf. Versickerung von anfallendem Grundwasser aus Wasserhaltung 
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Kompensationsmaßnahmen 

Die Ermittlung der Biotoppunkte im Änderungsbereich vor dem Eingriff ergibt einen Be-
standswert von 5.248 Biotoppunkten. Für den Zustand nach Realisierung der Planung 
errechnet sich der Planwert auf 4.486 Biotoppunkte. Zum Ausgleich der mit dem ge-
planten Vorhaben einhergehenden Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft ist 
demnach im Zuge der Umsetzung der Kompensationsmaßnahme eine Biotopwertver-
besserung um insgesamt 762 Biotoppunkte erforderlich.  

Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Vor dem Hintergrund der genannten Zielsetzung und unter Berücksichtigung der vor-
handenen Strukturen im Änderungsbereich und der Umgebung wird ein Verzicht auf 
das Vorhaben (Null-Variante) der Zielsetzung des Vorhabensträgers nicht gerecht. Auf-
grund der vorhandenen Infrastruktur ist das Vorhaben einfach zu realisieren. Bei einem 
Vorhabensverzicht könnte die aktuelle Bestandssituation mittelfristig erhalten werden. 
Der vorhandene Graben mit Uferrandstreifen und Kopfweiden würde jedoch nicht pla-
nungsrechtlich gesichert, da für diesen Bereich weiterhin ein Baufenster vorgesehen 
wäre. 

Weitere Auswirkungen des geplanten Vorhabens 

Eine Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Un-
fälle oder Katastrophen ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vorhanden.  

Kumulierung benachbarter Plangebiete 

Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es keine weiteren Planungen in der Umgebung 
des Bebauungsplans E 48/1 „Delbrücker Straße – Huchtweg“, die zu Kumulierungen 
führen könnten.  

Merkmale der verwendeten technischen Verfahren und Schwierigkeiten bei der 
Zusammenstellung der Angaben 

Das für die Umweltprüfung zur Verfügung stehende Abwägungsmaterial zur Beurtei-
lung und Abschätzung der zu erwartenden Umweltfolgen basiert auf den zum heutigen 
Zeitpunkt vorliegenden Daten und wird als ausreichend betrachtet.  

Geplante Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 

In der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a Baugesetzbuch (BauGB) wird die Beschreibung 
geplanter Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen im Zusam-
menhang mit dem Vorhaben der Bebauung auf die Umwelt gefordert. 

Gemäß § 4c BauGB erfolgt die Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen, 
die auf Grund der Bauleitpläne eintreten, durch die Stadt Geseke. Dadurch sollen ins-
besondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig ermittelt werden, um 
in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. 
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Die Stadt Geseke wird Maßnahmen zur Überprüfung von Umweltauswirkungen vorse-
hen. Sollten sich Entscheidungen und Festsetzungen auf Prognosen stützen, werden 
entsprechende Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen dieser Pla-
nentscheidungen vorgesehen.  

So ist im Einzelnen zu prüfen, ob sich die angenommenen Eingangsparameter im 
Laufe der Zeit entgegen der Annahme verändern und damit möglicherweise die ge-
troffenen Festsetzungen nicht mehr ausreichen.  

 

 

Warstein-Hirschberg, Oktober 2021 

 

 

 

 

Bertram Mestermann 

Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt 
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Anhang 1 

Relevante Ziele des Umweltschutzes in den Fachgesetzen und ihre 
Berücksichtigung
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Schutzgut Quelle Zielaussage 

Tiere, 
Pflanzen 

Bundesnatur-
schutzgesetz 
(BNatSchG) 
§ 1 

Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes 
und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Men-
schen auch in Verantwortung für die künftigen Generatio-
nen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maß-
gabe der nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass 
die biologische Vielfalt, 
die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 
einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen 
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 
die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungs-
wert von Natur und Landschaft 
auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die 
Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wie-
derherstellung von Natur und Landschaft (allgemeiner 
Grundsatz). 

BNatSchG 
§ 44 

[1] Es ist verboten, 
wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten 
nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten 
oder ihre Entwicklungsformenaus der Natur zu entnehmen, 
zu beschädigen oder zu zerstören, 
wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der 
europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, 
Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszei-
ten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, 
wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lo-
kalen Population einer Art verschlechtert, 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere 
der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entneh-
men, zu beschädigen oder zu zerstören, 
wild lebende Pflanzen oder besonders geschützten Arten 
oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-
men, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zer-
stören (Zugriffsverbote). 

Landesnatur-
schutzgesetz 
NW (LNatSchG) 
§ 1 

Die Regelungen, die neben dem Bundesnaturschutzgesetz 
gelten oder von diesem abweichen. 

Baugesetzbuch 
(BauGB)  
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die 
Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, zu berücksichtigen. 
Insbesondere 
a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen … 

BauGB  
§ 1a Abs. 3 

Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erhebli-
cher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 
sind in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berück-
sichtigen. 
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Schutzgut Quelle Zielaussage 

Tiere,  
Pflanzen 

Bundesimmissi-
onsschutzge-
setz (BImSchG) 
§ 1 Abs. 1 

Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflan-
zen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kul-
tur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Um-
welteinwirkungen vorzubeugen. 

Bundeswaldge-
setz (BWaldG)  
§ 1 Abs. 1 

Wald ist wegen seines wirtschaftlichen Nutzens und wegen 
seiner Bedeutung für die Umwelt, insbesondere für die 
dauernde Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, das 
Klima, den Wasserhaushalt, die Reinhaltung der Luft, die 
Bodenfruchtbarkeit, das Landschaftsbild, die Agrar- und 
Infrastruktur und die Erholung der Bevölkerung zu erhalten, 
erforderlichenfalls zu mehren und seine ordnungsgemäße 
Bewirtschaftung nachhaltig zu sichern. 

Landesforstge-
setz (LFoG)  
§ 1a 

Kennzeichen nachhaltiger Forstwirtschaft ist, dass die Be-
treuung von Waldflächen und ihrer Nutzung in einer Art und 
Weise erfolgt, dass die biologische Vielfalt, die Produktivi-
tät, die Verjüngungsfähigkeit, die Vitalität und die Fähigkeit, 
gegenwärtig und in Zukunft wichtige ökologische, wirt-
schaftliche und soziale Funktionen zu erfüllen, erhalten 
bleiben und anderen Ökosystemen kein Schaden zugefügt 
wird. 
Gemäß § 9 haben Träger öffentlicher Vorhaben ......... die 
in ihren Auswirkungen Waldflächen betreffen können 
die Funktionen des Waldes angemessen zu berücksichti-
gen, 
die Forstbehörden bereits bei der Vorbereitung der Pla-
nung und Maßnahmen zu unterrichten und anzuhören. 

Wasserhaus-
haltsgesetz 
(WHG)  
§ 1 

Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Ge-
wässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des 
Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares 
Gut zu schützen. 

Boden Bundesboden-
schutzgesetz 
(BBodSchG)  
§ 1 

Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen 
des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu 
sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Bo-
den und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässer-
verunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachtei-
lige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkun-
gen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natür-
lichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Na-
tur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden 
werden. 

Landesboden-
schutzgesetz 
(LBodSchG) 
§ 1 Abs. 1 

Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umge-
gangen werden, dabei sind Bodenversiegelungen auf das 
notwendige Maß zu begrenzen. Böden, welche die Boden-
funktionen nach § 2 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 des Bundesboden-
schutzgesetzes im besonderen Maße erfüllen (§ 12 Abs. 8 
Satz 1 Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung), sind 
besonders zu schützen. 
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Boden BauGB 
§ 1a Abs. 2 

Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umge-
gangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzli-
chen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzun-
gen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde ins-
besondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
Nachverdichtung und anderen Maßnahmen zur Innenent-
wicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das 
notwendige Maß zu begrenzen. 
Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke ge-
nutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umge-
nutzt werden. Die Grundsätze nach den Sätzen 1 und 2 
sind nach § 1 Abs. 7 in der Abwägung zu berücksichtigen. 

Fläche BauGB 
§ 1a Abs. 2 

siehe Boden 

LBodSchG 
§ 1 Abs. 1 

siehe Boden 

Wasser WHG § 1 Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Ge-
wässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des 
Naturhaushaltes, als Lebensgrundlage des Menschen, als 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares 
Gut zu schützen. 

Landeswasser-
gesetz (LWG) 

Das Landeswassergesetz verweist bezüglich Leitbilder und 
Ziele auf das Wasserhaushaltsgesetz 

Wasserrahmen-
richtlinie 
(WRRL) 

Ziele sind u. a.: 
Verbesserung der aquatischen Ökosysteme und der direkt 
damit zusammenhängenden Landökosysteme und Feucht-
gebiete, 
Förderung einer nachhaltigen Wassernutzung, 
Schutz des Grundwassers vor Verschmutzungen, 
Maßnahmen zur schrittweisen Reduzierung von Emissio-
nen. 

BauGB 
§ 1 Abs. 6 
Nr. 7a und 7e 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere 
die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, insbesondere 
die Auswirkungen auf Wasser, 
die Vermeidung von Emissionen sowie 
der sachgerechte Umgang mit Abfall und Abwässern 
zu beachten. 

BNatSchG 
§ 1 Abs. 3 Nr. 3 

Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfä-
higkeit des Naturhaushalts sind insbesondere Meeres- und 
Binnengewässer vor Beeinträchtigungen zu bewahren und 
ihre natürliche Selbstreinigungsfähigkeit und Dynamik zu 
erhalten; dies gilt insbesondere für natürliche und natur-
nahe Gewässer einschließlich ihrer Ufer, Auen und sonsti-
gen Rückhalteflächen; Hochwasserschutz hat auch durch 
natürliche oder naturnahe Maßnahmen zu erfolgen; für den 
vorsorgenden Grundwasserschutz sowie für einen ausge-
glichenen Niederschlags-Abflusshaushalt ist auch durch 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
Sorge zu tragen. 
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Luft BImSchG 
§ 1 Abs. 1 und 2 

Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflan-
zen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kul-
tur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Um-
welteinwirkungen vorzubeugen. 

TA Luft Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigun-
gen und der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkun-
gen durch Luftverunreinigungen, um ein hohes Schutzni-
veau für die gesamte Umwelt insgesamt zu erreichen. 

GIRL  
(Geruchsimmis-
sionsrichtlinie) 

In der TA Luft wird die Vorsorge gegen schädliche Umwelt-
einwirkungen durch Gerüche geregelt, sie enthält keine 
Vorschriften zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkun-
gen durch Geruchsimmissionen. Daher sind bis zum Erlass 
entsprechender bundeseinheitlicher Verwaltungsvorschrif-
ten die in dieser Richtlinie beschriebenen Regelungen zu 
beachten, um sicherzustellen, dass bei der Beurteilung von 
Geruchsimmissionen und bei den daraus ggf. folgenden 
Anforderungen an Anlagen mit Geruchsemissionen im Inte-
resse der Gleichbehandlung einheitliche Maßstäbe und Be-
urteilungsverfahren angewandt werden. 

22. und 23. BIm-
SchV 

siehe BImSchG. 

BauGB 
§ 1 Abs. 6 
Nr. 7a, auch 
Nr. 7h 
siehe Klima 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die Belange des 
Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, insbesondere die Auswirkungen auf 
Luft zu berücksichtigen. 

Klima BauGB 
§ 1 Abs. 5 

Die Bauleitpläne sollen dazu beitragen, eine menschenwür-
dige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen 
zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und 
die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtent-
wicklung, zu fördern. 

BauGB 
§ 1 Abs. 6 
Nr. 7h 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu 
berücksichtigen: 
die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, insbesondere 
die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in 
denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von bin-
denden Beschlüssen der Europäischen Gemeinschaft fest-
gelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden. 

BauGB 
§ 1a Abs. 5 

Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch 
Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als 
auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel 
dienen, Rechnung getragen werden. Der Grundsatz nach 
Satz 1 ist in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu berücksichti-
gen. 
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Landschaft BNatSchG § 1 Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes 
und als Lebensgrundlage des Menschen auch in Verant-
wortung für die künftigen Generationen ... zu schützen, zu 
pflegen und zu entwickeln und ggf. wieder herzustellen, zur 
dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft. 
Die charakteristischen Strukturen und Elemente einer 
Landschaft sind zu erhalten oder zu entwickeln. 
Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 
zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes 
als Lebensgrundlage des Menschen und als Vorausset-
zung für seine Erholung in Natur und Landschaft. 

Biologische 
Vielfalt 

Übereinkommen 
über die biologi-
sche Vielfalt 
(Convention on 
Biological Diver-
sity, CBD) 

Die Erhaltung der biologischen Vielfalt, die nachhaltige Nut-
zung ihrer Bestandteile, der gerechte Vorteilsausgleich aus 
der Nutzung der genetischen Ressourcen (Englisch: Ac-
cess and Benefit Sharing, ABS). 
Mit diesen Zielen wird versucht, ökologische, ökonomische 
und soziale Aspekte beim Umgang mit biologischer Vielfalt 
in Einklang zu bringen. 

BImSchG 
§ 1 Abs. 1 

Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflan-
zen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kul-
tur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Um-
welteinwirkungen vorzubeugen. 

BWaldG 
§ 1 Abs. 1 

siehe oben 

Nationale Stra-
tegie zur biologi-
schen Vielfalt 

Die biologische Vielfalt beinhaltet auch die innerartliche ge-
netische Vielfalt sowie die Lebensräume der Organismen 
und die Ökosysteme.  
„Erhaltung der biologischen Vielfalt“ umfasst den „Schutz“ 
und die „nachhaltige Nutzung“.  
Basis des Übereinkommens über die biologische Vielfalt, 
und damit auch der vorliegenden nationalen Strategie, ist 
es, Schutz und Nutzung der Biodiversität stets aus ökologi-
scher, ökonomischer und sozialer Sicht zu betrachten. 

BNatSchG 
§ 1 

siehe oben 

Gesetz über die 
Vermeidung und 
Sanierung von 
Umweltschäden 
(Umweltscha-
densgesetz 
- USchadG) 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2004/ 
35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. April 2004 über Umwelthaftung zur Vermeidung und 
Sanierung von Umweltschäden (ABI. EU Nr. L 143 S. 56). 
Im Sinne dieses Gesetzes sind 1. Umweltschäden: 
a) eine Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräu-
men nach Maßgabe des § 19 des Bundesnaturschutzge-
setzes, 
b) eine Schädigung der Gewässer nach Maßgabe des § 90 
des Wasserhaushaltsgesetzes, 
c) eine Schädigung des Bodens durch eine Beeinträchti-
gung der Bodenfunktionen im Sinn des §2 Abs. 2 des Bun-
desbodenschutzgesetzes, die durch eine direkte oder indi-
rekte Einbringung von Stoffen, Zubereitungen, Organismen 
oder Mikroorganismen auf, in oder unter den Boden hervor-
rufen würde und Gefahren für die menschliche Gesundheit 
verursacht. 
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Biologische 
Vielfalt 

BNatSchG 
§ 19 

[1] Eine Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräu-
men im Sinne des Umweltschadensgesetzes ist jeder 
Schaden, der erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die 
Erreichung oder Beibehaltung des günstigen 
Erhaltungszustands dieser Lebensräume oder Arten hat. 
[2] Arten im Sinne des Absatzes 1 sind die Arten, die in 

1. Artikel 4 Absatz 2 oder Anhang I der Richtlinie 
79/409/EWG oder 

2. den Anhängen II und IV der Richtlinie 92/43/EWG 
aufgeführt sind. 

[3] Natürliche Lebensräume im Sinne des Absatzes 1 sind 
die 

1. Lebensräume der Arten, die in Artikel 4 Absatz 2 
oder Anhang I der Richtlinie 79/409/EWG oder in 
Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt 
sind, 

2. natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftli-
chem Interesse sowie 

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der in Anhang IV 
der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten. 

[4] Hat eine verantwortliche Person nach dem Umweltscha-
densgesetz eine Schädigung geschützter Arten oder natür-
licher Lebensräume verursacht, so trifft sie die erforderli-
chen Sanierungsmaßnahmen gemäß Anhang II Nummer 1 
der Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 21. April 2004 über Umwelthaftung zur 
Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden (ABI. L 
143 vom 30.40.2004, S. 56), die durch die Richtlinie 
2006/21/EG (ABI. L 102 vom 11.04.2006, S. 15) geändert 
worden ist. 

BNatSchG § 44 siehe oben 
BauGB  
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu 
berücksichtigen: 
Die Auswirkungen auf die biologische Vielfalt. 

Natura 2000 
Gebiete 

BauGB siehe Tiere, Pflanzen 
BNatSchG siehe Tiere, Pflanzen 
Richtlinie 
92/43EWG des 
Rates vom 
21.Mai 1992 
(FFH-Richtlinie - 
FFH-RL) 

Ziel ist es, zur Sicherung der Artenvielfalt durch die Erhal-
tung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen im europäischen Gebiet der Mitglied-
staaten, für das der Vertrag Geltung hat, beizutragen. 

Richtlinie 
79/409/EWG 
des Rates vom 
2.April 1979 
(Vogelschutz-
richtlinie - 
VSchRL) 

Die Vogelschutzrichtlinie untersagt das absichtliche Töten 
und Fangen der Vögel, das absichtliche Zerstören bzw. Be-
schädigen von Nestern und Eiern sowie die Entfernung von 
Nestern, das Sammeln und den Besitz von Eiern sowie ab-
sichtliche gravierende Störungen, vor allem zur Brutzeit. 
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Mensch und 
menschliche 
Gesundheit 

BauGB Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere 
die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, insbesondere die um-
weltbezogenen Auswirkungen auf den Menschen und 
seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt zu be-
rücksichtigen. 

alle vorgenann-
ten Fachgesetze 

unter Berücksichtigung der Wechselwirkungen 

Bevölkerung BauGB siehe Mensch und menschliche Gesundheit 
alle vorgenann-
ten Fachgesetze 

unter Berücksichtigung der Wechselwirkungen 

Kulturelles 
Erbe und 
sonstige 
Sachgüter 

BauGB Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere 
die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, insbesondere die 
Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter zu 
berücksichtigen. 

Denkmalschutz-
gesetz (DSchG) 

Denkmäler sind zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen 
und wissenschaftlich zu erforschen. Sie sollen der Öffent-
lichkeit im Rahmen des Zumutbaren zugänglich gemacht 
werden. 

Emissionen BauGB, 
BImSchG, TA 
Luft, GIRL, 22. 
u. 23. BImSchV 

siehe Klima / Luft 

TA Lärm Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche sowie 
der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch 
Geräusche. 

16. BImSchV Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen durch Verkehrsgeräusche. 

DIN 18005 Nach § 1 Abs. 5 des Baugesetzbuches (BauGB) sind bei 
der Bauleitplanung u. a. die Belange des Umweltschutzes 
und damit, als Teil des Immissionsschutzes, auch der 
Schallschutz zu berücksichtigen. Nach § 50 des Bun-
desimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) sind die für eine 
bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zu-
zuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die 
ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden 
Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete so-
weit wie möglich vermieden werden. Nach diesen gesetzli-
chen Anforderungen ist es geboten, den Schallschutz so-
weit wie möglich zu berücksichtigen; er hat gegenüber an-
deren Belangen einen hohen Rang, jedoch keinen Vorrang. 

Abfall und Ab-
wässer 

BauGB Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere 
die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, insbesondere der 
sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern zu be-
rücksichtigen. 

Kreislaufwirt-
schafts- (KrWG) 
/ Landesabfall-
gesetz (LAbfG)) 

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürli-
chen Ressourcen und zur Sicherung der umweltverträgli-
chen Beseitigung von Abfällen. 

WHG, LWG siehe Tiere, Pflanzen / Wasser 
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Erneuerbare 
Energien/ 
sparsame und 
effiziente Nut-
zung von 
Energie 

BauGB Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere 
die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, insbesondere die Nut-
zung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effizi-
ente Nutzung von Energie zu berücksichtigen. 

Gesetz für den 
Vorrang Erneu-
erbarer Ener-
gien (Erneuer-
bare Energien-
Gesetz - EEG) 

[1] Zweck dieses Gesetzes ist es, insbesondere im Inte-
resse des Klima und Umweltschutzes eine nachhaltige Ent-
wicklung der Energieversorgung zu ermöglichen, die volks-
wirtschaftlichen Kosten der Energieversorgung auch durch 
die Einbeziehung langfristiger externer Effekte zu verrin-
gern, fossile Energieressourcen zu schonen und die Wei-
terentwicklung von Technologien zur Erzeugung von Strom 
aus erneuerbaren Energien zu fördern. 

 

 


